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ABTEILUNG 3


UNTERABTEILUNG 3/1 Referat 3/13 








Zahl


3/13-65.505/ 1992�
Nebenstelle	Datum


2088	15.1.1992�
�






Betreff


Salzburg Airport;	ziviler und militärischer Flugbetrieb; gesundheitliche Auswirkungen





G U T A C H T E N





Dr. C. König


REF. Med.UMWELTSCHUTZ


LANDESSANITÄTSDIREKTION





Einleitung:


Am 27. 3. 1987 befaßte sich das landespolitische Komitee mit der Frage eines vom Verteidigungsminister in Aussicht gestellten militärischen Luftbetriebes auf dem Salzburg-Air�port. Der gefertigte Gutachter wurde damit beauftragt, auf Basis eines noch in Auftrag zu gebenden lärmtechnischen Gut�achtens von Frau Prof.Dipl.Ing. Dr. Judith Lang, Wien, und genauerer Informationen über die Flugeinsatzpläne durch das Verteidigungsministerium ein Gutachten über die mögliche Ge�fährdung der Salzburger Bevölkerung durch den militärischen Flugbetrieb zu erstellen.


Das Gutachten der Anstalt für Wärme- und Schalltechnik (Auftrag vom 1. 7. 1987) liegt in einer mehrmals ergänzten Fassung vom August 1991 vor. In diesem Gutachten wurden auch die vom Verteidigungsministerium bekanntgegebenen Übungsein�satzpläne in jenen Varianten berücksichtigt, die sich in Vorgesprächen als realistische Annahme darstellten.


Der bereits in der Sitzung des landespolitischen Komitees geäußerten fachlichen Meinung der Abteilung 16 und der Ab�teilung 3, daß eine Beurteilung der Auswirkung von Schall�immissionen ebenfalls auch die Grundbelastung durch den zivilen Flugverkehr inkludieren müsse, wurde dadurch Rech�nung getragen, daß die Schallimmissionssituation des zivilen Flugverkehrs auf Basis der Daten 1986 und 1987 (später ergänzt durch aktuellere Daten) berechnet wurde.


Die allgemeine umwelthygienische Diskussion um den Salz�burg-Airport führte zunächst zum Regierungsbeschluß vom 20. 2. 1989, worin im Punkt 4. die Landessanitätsdirektion beauftragt wurde, auf der Grundlage des lärmtechnischen Gut�achtens von Frau Prof. Lang ein medizinisches Gutachten über die Zumutbarkeit oder Gesundheitsgefährdung der im Lärmgut�achten dargelegten Schallpegel innerhalb der verschiedenen Fluglärmzonen, zu erstellen. In diesem Regierungsbeschluß
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finden sich ein Katalog umweltrelevanter Vorgaben und in Punkt 7.


Dem folgte am 11. 4. 1990 ein Beschluß des Salzburger Landtages mit dem Ersuchen an die Landesregierung "dem wei�teren Ausbau des Salzburger Flughafens zuzustimmen, bis Un�ternehmensziele festgelegt sind, die die absoluten Bela�stungsobergrenzen zugunsten der Umwelt und der betroffenen Bevölkerung beinhalten, welche deutlich unter den derzeiti�gen Belastungen liegen".


Diesem Ersuchen wurde von der Regierung am 7. Mai 1990 durch einen Beschluß über Leitlinien für den Salzburger Flughafen und einen Auftrag an die Geschäftsführung über einen Maß�nahmenkatalog entsprochen.


Wie weit diesen beiden Regierungsbeschlüssen von der Salz�burger Flughafenbetriebsges.m.b.H. bisher entsprochen wurde, kann ha. nicht beurteilt werden, da bisher weder ein Konzept noch Angaben zur Realisierung eines derartigen Konzeptes eingegangen sind.





Regierungsbeschluß  (über Antrag der Abteilungen 3 und 16)


Das lärmtechnische Gutachten von Frau Professor Dipl.Ing. Dr. Judith Lang, Leiterin der physikalisch-technischen Ver�suchsanstalt für Wärme- und Schalltechnik am Technologischen Gewerbemuseum in Wien, in der ergänzenden Fassung vom Juni 1991 über den zivilen Flugbetrieb am Salzburg-Airport wird zur Kenntnis genommen.


Das lärmmedizinische Gutachten der Landessanitätsdirektion, Referat medizinischer Umweltschutz, vom 15. Jänner 1992 wird zur Kenntnis genommen.


Beide Gutachten werden von der Landesamtsdirektion der Salzburger Flughafenbetriebsges.m.b.H., der Landeshauptstadt Salzburg, den Gemeinden Wals-Siezenheim, Anif, Grödig, Bergheim, Anthering und Freilassing sowie dem Nachbarschafts-und Umweltbeirat beim Flughafen Salzburg zur Kenntnis ge�bracht. Die Flughafenbetriebsges.m.b.H. wird ersucht, das von ihr in Auftrag gegebene Jansen-Gutachten auch der Lan�desregierung zur Verfügung zu stellen. Es wird erwartet, daß die Betriebsgesellschaft innerhalb von drei Monaten eine schriftliche Stellungnahme hiezu der Regierung übermittelt.


Das vorliegende lärmtechnische Gutachten und das lärmmedi�zinische Gutachten sind ebenso auf dem Wege der Landesamts�direktion dem reaktivierten Arbeitsausschuß Salzburg-Airport im Amt der Landesregierung, bestehend zumindest aus Vertre�tern der Abteilungen 3, 7, 9 und 16, zur Kenntnis zu brin�gen.


Nach Vorliegen der Stellungnahme der Salzburger Flughafen�betriebsges.m.b.H. hat sich der Arbeitsausschuß Salzburg-Airport des Amtes mit dem Ergebnis zu befassen und einen entsprechenden Bericht an die Regierung weiterzuleiten. Dieser Bericht soll sich im besonderen auch mit den Fragen der Raumplanung und der Flächenwidmung auseinandersetzen.





6.Das lärmtechnische Gutachten von Frau Professor Dipl.Ing. Dr. Judith Lang, Leiterin der physikalisch-technischen Ver�suchsanstalt für Wärme und Schalltechnik am Technologischen Gewerbemuseum in Wien, und der Landessanitätsdirektion über die gesundheitlichen Auswirkungen des militärischen Flugbe�triebes werden zur Kenntnis genommen.


7. Die beiden Gutachten werden dem Bundesministerium für Lan�desverteidigung und dem Militärkommando Salzburg mit dem Ersuchen um Berücksichtigung des Untersuchungsergebnisses zur Kenntnis gebracht. Im besonderen wird darauf hingewiesen, daß Übungsflüge des SAAB 35 OE aus Gründen einer akuten Gesundheitsgefährdung am Salzburg-Airport nicht durchgeführt werden sollen.











Präsidialabteilung 	Salzburg, 10. März 1992





Zahl: 0/9 - R 1600/2 - 1992


Betr.: Salzburg-Airport; ärztliches Gutachten zum zivilen und 





militärischen Flugbetrieb


Bez.: 3/13-65.505/66-1992 Blg.: I


An die


Abteilung 3











Regierungsbeschluß: 


Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 9. März l.J. antragsgemäß umseitigen Beschluß zum Gegenstand gefaßt.


Es wird ersucht, von diesem Regierungsbeschluß Kenntnis zu nehmen und in Vollziehung dessen das Erforderliche zu veranlas�sen.
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1. Wesentliche Inhalte des schalltechnischen Gutachtens (Prof.Lang):


1.1 Zielsetzung


Es sollten auf Grund statistischer Zahlen der Flugbewegungen am Salzburg-Airport und unter Berücksichtigung des Flugzeug�mixes Fluglärmzonen in 5 Dezibelabständen sowohl für den energieäquivalenten Dauerschallpegel als auch den Spitzen�schallpegel abgeleitet werden und darauf aufbauend die Ände�rungen durch einen Übungsbetrieb der Luftraumüberwachungs-flugzeuge Saab 35 OE errechnet werden.


1.2 ziviler Flugverkehr


Den Lärmzonenberechnungen liegen die Angaben über die Anzahl der Flugbewegungen der Salzburger Flughafenbetriebs�ges.m.b.H. der Jahre 1986 und 1987 sowie für die Monate Jänner bis März 1988 vor.


Die Aufstellung der Verteilung der Flugbewegungen der einzelnen Flugzeugtypen und der Flugwege wurde durch Angaben des Bundesamtes für Zivilluftfahrt ergänzt.


Die den Berechnungen zugrundegelegten verkehrsreichsten Monate wurden mit August bis Oktober 1987 und Jänner bis März 1988 festgelegt, da sie sowohl hinsichtlich ihrer Flug�frequenz als auch des Flugzeugmixes charakteristisch er�schienen.


1.3 militärischer Flugverkehr


Neben den Angaben des Bundesamtes für Zivilluftfahrt über die bisherigen militärischen Flugbewegungen wurden die Schallzonen durch die Luftraumüberwachungsflugzeuge Saab 35 OE auf der Basis von technischen Angaben des Herstellers (von Frau Prof. Lang in einem Ortsaugenschein überprüft) und der Angaben über die Flugwege des Bundesministeriums für Landesverteidigung berechnet.
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1.4 Varianten der Lärmzonenrechnungen


Im Erstgutachten wurden (Blatt 5) 18 Varianten gerechnet:


Neben dem Ist-Zustand des zivilen und militärischen Flugbe�triebes in den verkehrsreichsten und verkehrsärmsten 6 Mo�naten wurden folgende Annahmen getroffen:


6 verkehrsreichste und 6 verkehrsärmste Monate mit Abflug Richtung 50 % Süd und 50 % Nord.


Prognose 2000 für die 6 verkehrsreichsten und die 6 ver�kehrsärmsten Monate (Steigerung um 100 % der Flugbewegungen - alte Variante).


Prognose 2000 jedoch An- und Abflug 50 % Nord, 50 % Süd.


Die Berechnungen beinhalteten den energieäquivalenten Dauerschallpegel (Mittelungspegel über die Betriebszeiten und zwar mit den Isophonen 60, 65, 70 und 75 dB(A) und die A-bewerteten maximalen Schallpegel mit den Isophonen 95, 100 und 105 Dezibel. Alle Varianten beinhalten zudem eine Berechnung sowohl des Starts als auch der Landung.


Bei einer Besprechung am 4. April 1989 im Amt der Salzburger Landesregierung wurde vor allem die Prognose 2000 nochmals eingehend hinterfragt. Von Kritikern wurden nämlich sowohl die Einschätzung des Flugzeugmixes als auch der Zuwachsraten als unrealistisch bewertet. Die Sachverständigen des Amtes der Landesregierung forderten daher eine Anpassung der Pro�gnose an die voraussichtlichen Verhältnisse. Da sich außer�dem Schwierigkeiten in der hygienischen Bewertung der frühen Nachtstunden (bis 23.00 Uhr) und der Bewertung der im Ver�gleich mit anderen Flughäfen überdurchschnittlichen Wochen�endbelastung zeigten, wurde Frau Prof. Lang beauftragt, fol�gende weitere Varianten zu errechnen:


Prognose 2000 mit Bezugszeit 6.00 bis 22.00 Uhr, Prognose 2000 mit Bezugszeit 6.00 bis 23.00 Uhr,
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Prognose 2000 Bezugszeit 6.00 bis 22.00 Uhr,


-Wochenendeflüge (mit 5 Dezibelzuschlag),


Prognose 2000 und militärischer Flugverkehr Bezugszeit 6.00 bis 22.00 Uhr,


Prognose 2000 und militärischer Flugverkehr Bezugszeit 6.00 bis 22.00 Uhr,


Wochenendflüge (5 Dezibelzuschlag).


Diese Berechnungen beschränkten sich auf den energieäquiva�lenten Dauerschallpegel, da die Spitzenschallpegel der Kapitel 2 - Flugzeuge ja bereits in den ursprünglichen Varianten berücksichtigt waren.


Hinzu kam noch eine Berechnung des energieäquivalenten Dauerschallpegels für die Prognose 2000 mit einer Bezugszeit zwischen 22.00 und 23.00 Uhr nach Erhebung der Starts im Jahre 1990 in der Zeit nach 22.00 Uhr.


Auf Basis dieser Ausbreitungsrechnungen wurde sodann die von den Fluglärmzonen höher als 55 bis höher als 75 dB(A) be�troffene Fläche auf österreichischem Bundesgebiet errechnet. (Blatt 11 des ergänzenden Gutachtens der physikalischen Ver�suchsanstalt, 8082/WS)


1.5 lärmtechnische Begutachtung


Einleitend werden sowohl im Gutachten 7327/WS/1988 als auch im Gutachten 80/82/WS/1991 die Beurteilungsgrundlagen genannt:


ÖAL-Richtlinie 24 "Lärmschutzzonen. in der Umgebung von Flugplätzen, Planungs- und Berechnungsgrundlagen Mai 1984 des Österreichischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung",


ÖNorm S 5021, schalltechnische Grundlagen für die örtliche und überörtliche Raumplanung und Raumordnung,


Vorschlag für ein Fluglärmgesetz (Institut für Umwelthygiene der Universität Wien, Universitätsprofessor DDr.Manfred Haider in Zusammenarbeit mit der Versuchsanstalt für Wärme-und Schalltechnik Prof.Dipl.Ing.Judith Lang),
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Besonders wird darauf hingewiesen, daß als Bezugszeit die Betriebszeit des Salzburg-Airport zwischen 6.00 und 22.00 Uhr, in ausdrücklich erwähnten Ausnahmefällen bis 23.00 Uhr, zugrundegelegt wurde.


Über ausdrücklichen Vorschlag der Abteilungen 16 und 3 des Amtes der Landesregierung wurde auch eine gesonderte Bewer�tung der Stunde zwischen 22.00 und 23.00 Uhr und des ver�stärkten Wochenendverkehrs vorgenommen.


Die Gutachterin erklärt zunächst die Ausweisung der Zonen gemäß ÖAL-Richtlinie 24 und daran anschließend die Kriterien für die Lärmzonen gemäß einem normativen Vorschlag für das Fluglärmgesetz, der in direktem Zusammenhang mit der Beur�teilung des militärischen Flugbetriebes in Wien-Schwechat sowie in Graz-Thalerhof und in Zeltweg im Jahre 1988 ent�standen ist.


Die Definition dieser Fluglärmzonen lautet:





Zone A �
LDN�
>�
75  cB�
> 105 dB


dB, LA max


,�
�
�
Zone B�
LDN�
>�
65�
dB bis Grenze Zone�
A1)�
�
Zone C�
LDN�
>�
60�
dB bis Grenze Zone�
B1)�
�
Zone D�
LDN�
>�
55�
dB bis Grenze Zone�
C1)�
�






mit der zulässigen baulichen Nutzung wie folgt:


In der Lärmschutzzone A dürfen Wohnhäuser, Industrie-und Gewerbebauten, Geschäfts- und Bürohäuser sowie Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung (z.B. Schulen, Krankenanstal�ten, Alten- und Pflegeheime) nicht errichtet werden. Von dieser Beschränkung nicht erfaßt sind landwirtschaftliche genutzte Gebäude, soweit diese nicht Wohnzwecken dienen, La�gerhäuser, militärische Bauten und Anlagen sowie Flugplatz�gebäude.


In der Lärmschutzzone B dürfen Wohnhäuser nur in beste�henden Siedlungsgebieten und nur mit dem erforderlichen
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Schallschutz sowie Geschäfts- und Bürohäuser nur mit dem er�


forderlichen Schallschutz errichtet werden. Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung dürfen nicht errichtet werden.


In der Lärmschutzzone C dürfen Wohnhäuser nur in be�stehenden Siedlungsgebieten errichtet werden. Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung dürfen nicht errichtet werden.


In der Lärmschutzzone D dürfen Gebäude mit lärmempfind�licher Nutzung nur bei strukturpolitischer Notwendigkeit und nur mit dem erforderlichen Schallschutz errichtet werden.





1) Für die Zonen B, C und D können derzeit hinsichtlich des L A,max nur anzustrebende Planungswerte angegeben werden. 


Diese könnten etwa beim derzeitigen Stand des Wissens mit L A,max > 100 dB für Zone B, mit LA,max > 95 dB für Zone C L A,max 


und mit LA,max > 90 dB für die Zone D angesetzt werden.


In Lärmschutzzonen A, B und C dürfen Gebiete mit Wohn�nutzung nicht neu gewidmet werden. Bestehende Wohnhäuser, die in den Lärmschutzzonen A oder B liegen, sind mit dem erforderlichen Schallschutz auszustatten.


Bestehende Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung, die im Lärmschutzbereich liegen, sind mit dem erforderlichen Schallschutz auszustatten.


Es erscheint in diesem Zusammenhang. wichtig auf die Bezugs�zeit von 16 bzw. 17 Betriebsstunden am Salzburg-Airport für die Fluglärmzonen gegenüber einer allgemein üblichen Bezugs�zeit von 8 Stunden im Regelwerk über den Nachbarschaftslärm hinzuweisen.


Der Unterschied in den zulässigen Schallspitzenpegeln in der folgenden Tabelle erklärt sich bei vergleichbarem energie�äquivalenten Dauerschallpegel (LA,eq bzw. LDN) aus den höheren Maxima mit kurzer Dauer für den Fluglärm gegenüber
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einer größeren Zahl von niedrigeren Spitzen des Umgebungs�


lärms aus sonstigen Quellen.





Lärmschutzzone lt.	LA,eq	entspricht lt.ÖNORM


Entwurf zum Fluglärm�	am Tag	S 5021 u.SROG; ÖAL 3 B1.1


gesetz	(=LDN16)





Zone mit zulässiger	Gebiet mit zulässiger


Nutzung u. LA,max	in dB	und LA,max lt.ÖAL-R1. Nr.3 B1.1








>50-55�
erweitertes Wohngebiet, Dorfgebiet Zweitwohnge�biete (keine erhebliche Lärmbelästigung und Er�schütterung)


75 dB 6.00-18.00 Uhr 70 dB 18.00-22.00 Uhr sowie Sonn-u.Feiertags�
�






D:Wohnhäuser	>55-60 mit lärmempfindl.Nutzung nur bei strukturpolit.Not�wendigkeit und nur mit er�höhtem Schallschutz





> 90 - (95 dB)





Kerngebiet:Betriebs-, Er�ziehungs-, Bildungs-, Kultur-, Verwaltungs- und


Fremdenverkehrsbauten; Wohnbauten und Garagen mit besonderer Verdich�tung; Einkaufszen�


tren, Campingplätze, Sportanlagen


80 dB 6.00-18.00 Uhr


75 dB 18.00-22.00 Uhr Sonn-u.Feiertags





C:neue Wohnhäuser in	>60-65	Gewerbegebiet:Betriebs-,


bestehenden Siedlungs�	Erziehungs-,Bildungs-,Kul�





gebieten,keine Neuwidmung


> 95-(100 dB)





tur-u.Verwaltungsbauten; betriebl.bedingte Wohnun�gen; Sportanlagen


80 dB 6.00-18.00 Uhr


75 dB 18.00-22.00 Uhr so�wie Sonn-u.Feiertags





B:neue Wohnhäuser	>65-75	Industriegebiet in best.Siedlungsgeb.


sowie Betriebe mit Schall�


schutz


lärmunempfindliche Betriebe


>100 - 105 dB)


best.Wohnhäuser m.Schallschutz


ausstatten





A:neue landwirtschaftl. >75 genutzte Gebäude, land�wirtschaftl.Grünland,


Lagerhäuser, 105 dB





J.Lang/H.Hradil





Die Gutachterin kommt sodann über den zivilen Flugverkehr zu folgenden Schlüssen:


Energieäquivalenter Dauerschallpegel: 


Für die 6 verkehrsreichsten Monate August bis Oktober 1987 und Jänner bis März 1988 ist die Fluglärmbelastung durch den zivilen Flugverkehr so groß, daß große besiedelte Gebiete in.


der Zone LA.eg	größer als 60 dB liegen und der Rand von  


Siedlungen auch bis in die Zone LA,eq größer als 75 dB reicht.
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In den gerechneten 3 Varianten zum militärischen Flugverkehr 2 a bis c nimmt durch die geänderten Flugwege die Fluglärm�belastung im Norden ab, im Süden wird sie größer. Bestimmen�des Element ist nicht der bestehende militärische Flugver�kehr, sondern die Saab 35 0E. Im ungünstigsten Fall ist durch den militärischen Flugverkehr südlich der Start- und Landebahn eine Erhöhung bis zu 10 dB(A) zu erwarten.


Für die Varianten 5 und 6,50 % Nord und 50 % Süd für An- und Abflug liegt die wesentliche Veränderung in der Vergrößerung der Fluglärmzonen im Süden.


Für den Prognosefall der Verdoppelung der zivilen Flugbe�wegung für das Jahr 2000 (alte Prognose 2000), bei gleich�bleibendem Flugzeugmix und gleichen Flugwegen, wurde eine deutliche Ausweitung der Fluglärmzonen, im Norden und Nordosten eine erhebliche, jedoch etwas geringere Zunahme der Fluglärmzonen seitlich und im Süden der Start- und Landebahn errechnet.


Die Verdoppelung der Flugbewegungen des zivilen Verkehrs hätte Auswirkungen, die sie bezüglich des energieäqui�valenten Dauerschallpegels mit einem militärischen Flugbe�trieb über eine Übungswoche in den verkehrsreichsten Monaten oder 2 Übungswochen in den verkehrsärmsten Monaten ver�gleichen ließen.


Im ergänzenden Gutachten vom August 1991 wurde der LDN über 17 Stunden (6.00 - 23.00 Uhr) und gesondert die Stunde 22.00 bis 23.00 Uhr berechnet.


Es zeigte sich, daß erwartungsgemäß bei einer Mittelung über 17 Stunden keine wesentliche Änderung des energieäquivalen�ten Dauerschallpegels eintritt, die gesonderte Rechnung der Stunde zwischen 22.00 und 23.00 Uhr ermöglicht jedoch eine hygienisch relevante Beurteilung der nächtlichen Störung.





Die besondere Gegebenheit eines starken Wochenendcharterver�kehrs am Salzburg-Airport wurde dadurch berücksichtigt, daß
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die verkehrsreichsten Wochenenden (Samstag und Sonntag) gegen die 5 übrigen Tage der Woche aufgerechnet wurden. Die Statistik der Flugbewegungen hatte nämlich gezeigt, daß an Samstagen und Sonntagen annähernd gleich viele Bewegungen stattfinden wie an den 5 übrigen Wochentagen. Nach Beratun�gen mit hygienischen Sachverständigen wurde wegen des er�höhten Störfaktors in der Erholungszeit Wochenende ein 5 dB-Zuschlag gerechnet.


In der ergänzenden Begutachtung wurden Besprechungsergeb�nisse berücksichtigt, die vor allem für die Prognose 2000 von Bedeutung sind, d.h. der tatsächlich zu erwartende Flug�betrieb wurde näher definiert.


Hinsichtlich der maximalen Schallpegel werden von der Gutachterin folgende Aussagen getroffen:


Für die zivilen Flugbewegungen liegt die 105 dB Isophone beim Start von Kapitel 2 - Flugzeugen gerade noch bei den flughafennächsten Wohngebäuden, bei Kapitel 3 - Flugzeugen, im Bereich der Piste. Bei der Landung befindet sich diese Isophone für beide Gruppen im Bereich der Piste.


Für den militärischen Flugbetrieb mit der Saab 35 OE liegen große Bereiche des flughafennahen Siedlungsgebietes in der Zone über 105 dB für den Start, für die Landung liegt lediglich die 95 dB Isophone in einem schmalen Bereich im besiedelten Gebiet.


Ergänzend soll erwähnt werden, daß die 100 dB Isophone beim Start von Kapitel 2 - Flugzeugen, sowohl im Norden als auch im Süden besiedeltes Gebiet erreicht, während bei Kapitel 3, Flugzeugen, diese Zone nahe an die Start- und Landebahn rückt und an die 95 dB Isophone nur noch im Nordosten und im Südwesten einzelne Wohnobjekte berührt.





2. Darstellung der Immissionssituation
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Zusammenfassend soll hier die Immissions-Ist-Situation 1987/1988, sodann die Prognosen der erwarteten Änderungen einschließlich einer fiktiven Verteilung Abflug und Landung 50 % Nord, 50 % Süd, schließlich der zivile und getrennt da�von der militärische Flugbetrieb dargestellt werden. Ergän�zend wird ein Vergleich zwischen beiden gezogen.


2.1 Lärmimmissionen des zivilen Flugverkehrs - Dauerschall


2.1.1


Die Ist-Situation der 6 verkehrsreichsten Monate wurde anhand von Berechnungen der Monate August bis Oktober 1987 sowie Jänner bis März 1988 errechnet. Es stellt dies die Variante 1 der Berechnungen dar. Im 5 Dezibelabstand wurden die 60 bis 75 dB Isophonen dargestellt.


Die 75 dB Isophone liegt im Bereich des Flughafenareals, reicht lediglich im Süden an die nächsten Wohnobjekte der Kendlersiedlung heran.


Die 70 Dezibel Isophone erreicht im Norden das Areal der Schwarzenbergkaserne, schließt kleine Teile von Taxham fest, einen Großteil der Siedlung Glanhofen (östlich des Airport und nördlich der Innsbrucker Bundesstraße) einen Teil der Siedlungen westlich der Kendlerstraße und den östlichen Teil der Kendlersiedlung mit ein. Im Süden reicht diese Isophone bis auf die Höhe der Vebindungsstraße zwischen Kendlersied�lung und Marienbad.


Die 65 Dezibel Isophone reicht im Norden bis in die Saalach�auen auf der Höhe des Schlosses Kleßheim, schließt den öst�lichen Teil von Siezenheim (südlich der Firma Miele), Teile der Schwarzenbergkaserne und die östlichen Teile von Poin�ting, Loig, sowie den größten Teil der Kendlersiedlung, im Osten Taxham bis zum Zeppelinplatz, Maxglan westlich des Gasthofes Kuglhof, die Berger-Sandhofgründe und im Süden 250 bis ca. 500 m südöstlich der Glan ein.
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Innerhalb dieser Isophone befinden sich an lärmempfindlichen Nutzungsobjekten die Schule in Kleßheim, die Kirche in Siezenheim und der Kindergarten Kendlerstraße Mitte sowie hart an dieser Isophone Volksschule und Altenheim in Taxham (Otto v . Lilienthalstraße) sowie Kirche und Kindergarten St. Vitalis in der Kendlersiedlung.


Die 60 Dezibel Isophone reicht im Norden bis an den Bahnhof Freilassing, umschließt das gesamte Naherholungsgebiet des Schlosses Kleßheim und der Saalachauen östlich und westlich der Saalach, den größten Teil des Ortes Siezenheim und größere Teile der Schwarzenbergkaserne sowie in Wals einen Teil von Pointing, Himmelreich und zwar 250 m östlich der Zubringerstraße zur Schwarzenbergkaserne, den östlichen Teil der Eichetsiedlung und den westlichen Teil der Kendlersied�lung sowie Teile der Glansiedlung, während im Osten das Schloß Kleßheim, der zentrale Bereich des Stadtteiles Taxham (etwa 500 m im Umkreis der Kirche) sowie der Bereich Siezen�heimerstraße Mitte und in einem 300 m breiten Streifen nach Süden bis über die Moosstraße der Bereich zwischen Ludwigs�bad und Mittermoos inkludiert wird. Im Bereich dieser Zone, nämlich mit Schallimmissionen zwischen 60 und 65 Dezibel befinden sich die Pfarrkirche in Taxham, drei -Taxhamer Kinderbgärten, die Volksschule in Taxham, die Volksschule und der Kindergarten Leopoldskron-Moos, die Leopoldskroner Kirche und wie schon erwähnt an der Grenze zu 65 Dezibel Altersheim und Schule in der Lilienthalstraße sowie Pfarre und Kindergarten St. Vitalis.


Die durch das Salzburger Heilvorkommen- und Kurortegesetz, eine eigene Verordnung, und durch rechtskräftigen Bescheid festgeschriebene Kurzone, deren westliche Grenze der Glan�bach ist, wird auf 2 km Länge und 750 bis 1500 m Breite von der 60 Dezibel Fluglärmzone überlappt, ein kleiner Teil, 250 mal 50 m, liegt sogar in der Zone höher als 75 Dezibel.


Die Rechnung mit einer Verteilung von 50 % der An- und Abflüge nach Nord oder wahlweise nach Süd (Variante 5) ergibt gegenüber den derzeitigen Verhältnissen ein
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Hereinwandern der nördlichen Spitze um ca. 800 m sowie seitlich um ca. 100 - 150 m, im Süden jedoch eine ganz we�sentliche Veränderung in folgender Weise:


Die 75 Dezibel Isophone reicht nunmehr über die Verbin�dungsstraße Kendlerstraße/Moosstraße auf Höhe Marienbad hinaus, die 70 Dezibel Isophone schneidet den Winkel zwi�schen Moosstraße und Sternhofweg, die 65 Dezibel isophone schließt die gesamte mittlere Moosstraße mit ein, während die 60 Dezibel Isophone mit ihrer Spitze bereits im Gemein�degebiet von Grödig liegt, den Gasthof Pflegerbrücke er�reicht, über die Birkensiedlung und die westlichen Teile des Goldschneiderhofweges und des Höglwirtweges und den westli�chen Bereich der Nießenstraße hinwegzieht. Im Westen reicht nun diese Isophone bis an die Hammerauerstraße heran, schließt das ganze Mittermoos mit ein sowie die gesamte Glansiedlung.


Die Schallimmission von 60 Dezibel würde damit über etwa die Hälfte der gesamten Kurzone zwischen Mönchsberg und südli�cher Stadtgrenze reichen und sie flächenmäßig überdecken.


2.1.2


Prognose 2000 - 6 verkehrsreichste Monate


Diese Variante wurde gerechnet unter Zugrundelegung einer verdoppelten Zahl von Flugbewegungen, einem gleichen Flug�zeugmix wie er 1987 und 1988 vorgegeben war und mit gleich�bleibenden Flugwegen. Diese theoretische Annahme und die Berechnungsergebnisse werden der Übersicht halber hier nochmals dargestellt, obwohl die Prognose 2000 durch weitere Berechnungen mit neuem Flugzeugmix, geänderten Flugwegen und mit differenzierter Verteilung Tag/Nacht bzw. werktags und Wochenende gerechnet wurde.


Die Erstannahme der Prognose 2000 mit einer Steigerung um 100 % gegenüber 1987/1988 brachte folgende Ergebnisse:
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(Es sei erwähnt, daß allein vom Jahr 1986 auf 1987 die Zahl der Charterflugbewegungen um 50 % und der Passagiere um 65 %, das Gesamtflugauf kommen (Charter und Linie) um 20 % zugenommen hatte): Die 75 Dezibel Isophone geht deutlich über das Flughafenareal hinaus, inkludiert den östlichen Teil der Kendlersiedlung, einen kleinen Teil von Taxham West, kleine Bereiche in Glanhofen Ost und der Siedlung westlich der mittleren Kendlerstraße.


Die 70 Dezibel Isophone reicht nun im Norden bis zur Schule in Kleßheim und im Süden bereits über die Moosstraße hinaus, schließt einen Teil der Schwarzenbergkaserne, den zentralen Teil der Kendlersiedlung, Bereiche westlich der Moosstraße und der Kendlerstraße Mitte sowie einzelne Objekte von Maxglan West und Taxham und Teile rechts und links der Siezenheimerstraße mit ein.


Die 65 Dezibel Isophone erreicht die südlichen Ausläufer der Stadt Freilassing im Norden und reicht auf einer Länge von knapp, 2 km etwa 500 m über die Moosstraße in das Leopolds�kroner Moos hinein. Inkludiert werden das Schloß Kleßheim, der gesamte westliche Teil von Taxham (ab der Kirche), Teile Maxglans nördlich und südlich des Gasthofes Kuglhof, die Siedlung bei den Berger-Sandhof gründen an der Glan, Glansie�ddlung und Kendlersiedlung, Loig, Teile von Himmelreich, der Großteil von Siezenheim und der größte Teil der Saalachauen nördlich des Meierhofes.


Die 60 Dezibel Isophone erreicht den Norden der Stadt Frei�lassing (nördlich von Klebing) und geht im Süden quer durch die Birkensiedlung knapp an die Gemeindegrenze von Grödig (Gasthaus Mostwastl) heran. Die abgedeckte Fläche inkludiert den überwiegenden Teil von Freilassing, die gesamten Saala�chauen nördlich von Siezenheim, den westlichen Teil der Ortschaft Siezenheim, einen großen Teil der Schwarzenberg�kaserne, Himmelreich mit dem Standort Airport-Center, die Eichetsiedlung, die westlichsten Ausläufer der Glansiedlung, Mittermoos und Hammerau, Gneis westlich der Konstanze�
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Weber-Gasse, die Wohnsiedlung entlang der Moosstraße auf einer Länge von 2800 m, Maxglan West, Taxham mit Kleßheimer�allee und Gmelinstraße, das Studienkollege der Herz-Jesu�Missionare in Lief ering, die Grafenwegsiedlung und einen Teil (westlichen Teil) der Rott und schneidet die Staats�grenze ca. 200 m westlich des Zollamtes Saalbrücke.


2.1.3 korrigierte Prognose 2000


Auf Grund der Änderung der Zivilluftfahrtlärmzulässigkeits�Verordnung 1989, wonach (nach entschiedener Intervention von Seiten der Salzburger Amtssachverständigen) die besonders lauten Kapitel 2 - Flugzeuge bereits ab 1990 (statt 1991 laut ursprünglichem Entwurf) nicht mehr in Salzburg starten und landen durften und auf Grund der völligen Eliminierung der Kapitel 2 - Flugzeuge ab 1993 (1. Mai 1993) sowie auf Grund eines Hinweises des Bundesministeriums für Verkehr, wonach der Abdrehpunkt im Norden 560 m start- und landebahn�einwärts verlegt wurde, wurden neuerliche Prognoserechnungen angestellt. Diese sind in Blatt 10 des ergänzenden Gutach�tens von Prof. Lang, 8082/WS, enthalten.


Auf Grund der Erstprognosen für das Jahr 2000 und der Flug�statistik mit der außergewöhnlich ungünstigen Verteilung 5 Werktage, 2 Wochenendtage, im Verhältnis 100 : 100 %, Verteilung 50 % an den 5 Werktagen und 50 % an den 2 Wochen�endtagen und des bekannten Problems der Starts nach 22.00 Uhr wurden die neuberechneten Varianten in folgender Weise erweitert:


Die Lärmzonen wurden auch auf die 55 Dezibel Isophone ausge�dehnt (entsprechend dem Widmungsmaß erweitertes Wohngebiet). Der energieäquivalente Dauerschallpegel wurde nicht nur auf 17 Stunden (Betriebszeit 6.00 bis 23.00 Uhr) sondern auf 16 Stunden (6.00 bis 22.00 Uhr) und für die Nachtzeit von 22.00 bis 23.00 Uhr errechnet. Da die lärmmedizinische aber auch die technische Beurteilung für die Nachtzeit (im allgemeinen zwischen 22.00 und 6.00 Uhr) strengere Maßstäbe anlegt und die Widmungswerte generell gegenüber dem Tag um 10 Dezibel
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niedriger liegen, wurde für die Nachtstunde auch der Bereich der 45 und der 50 Dezibel Isophone gerechnet.


Im Hinblick auf die Lästigkeit und besondere Häufung der Starts und Landungen am Wochenende liegt zudem eine Berech�nung mit einem 5 Dezibel-Zuschlag vor.


2.1.4 Zusammenfassung der Prognoseergebnisse - ziviler Bereich


Prognose 2000 (korrigiert) mit einer Steigerung der Flugbe�wegungen um 60 % bei den Jets und um 140 % bei Turbopro�pmaschinen gegenüber dem Ist-Zustand 1987/1988 in den verkehrsreichsten 6 Monaten:


Trotz einer Verdoppelung der Frequenz wandern die Isophonen in der Längenausdehnung entsprechend einer Abnahme des LA,eq um ca. 3 Dezibel deutlich nach innen.


Die 75 Dezibel Isophone befindet sich im Bereich des Flugha�fens ca. 100 m rechts und links der Start- und Landebahn; die 70 Dezibel Isophone liegt mit Ausnahme des nördlichsten Zipfel praktisch auch im Bereich des Flughafengeländes, le�diglich einzelne Wohnobjekte der Kendlersiedlung Ost werden noch berührt;


die 65 Dezibel Isophone geht um ca. 750 m im Norden und 350m im Süden zurück, seitlich ist die Abnahme nicht so deutlich, beträgt jedoch auch hier bis etwa 250 m;


die 60 Dezibel Isophone verkürzt sich im Norden um ca. 1,3 km, im Süden um ca. 400 m;


die 55 Dezibel Isophone liegt seitlich annähernd im Bereich der Ist-Isophone aus 1987/1988 für 60 Dezibel, lediglich im Norden und im Süden gibt es durch die geänderten Flugwege eine Abweichung im Norden nach Ost, d.h. mit einer Spitze über der Rott in Richtung Anthering und im Süden in Richtung Hammerau und Grödig, wobei der nördliche Ausläufer etwa im Bereich des Zollamtes Saalbrücke, der südliche Ausläufer in 400 bis 500 m Entfernung von der Hammerauerstraße liegt.
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Die Prognose 2000 unter den gleichen Bedingungen, jedoch einer Bezugszeit von 6.00 bis 23.00 Uhr, ergibt keine we�sentliche Abweichung von dieser vorstehenden Prognose.


Die Prognose 2000 jedoch mit einer Bezugszeit von nur einer Stunde, nämlich für die Nachtzeit zwischen 22.00 und 23.00 Uhr, zeigt, daß durch die geringere Zahl der Starts und Lan�dungen die 65 Dezibel Isophone innerhalb der 75 Dezibel Iso�phone des Ist-Zustandes der verkehrsreichsten 6 Monate 1987/1988 liegt.


Die 60 Dezibel Isophone liegt im Süden knapp außerhalb, im Norden reicht sie jedoch bis in das Kasernengelände der Schwarzenbergkaserne hinein.


Die 55 Dezibel Isophone entspricht in ihrer nördlichen Aus�dehnung der 65 Dezibel Isophone des Ist-Zustandes 1987/1988, seitlich und im Süden liegt sie um 2 - 3 Dezibel, d.h. ca. 100 bis 250 m innerhalb dieser Ist-Isophone.


Die 50 Dezibel Isophone entspricht in der Längenausdehnung etwa annähernd der Ist-Isophone von 60 Dezibel, seitlich und südlich weicht sie um ca. 50 bis 350 m von der um 10 Dezibel höheren Ist-Isophone ab.


Die 45 Dezibel-Isophone geht erkennbar über die 60 Dezibel Isophone des Ist-Zustandes hinaus und erreicht von der Län�genausdehnung her den Bereich Herrenau - Liefering im Nordosten sowie in Leopoldskron - Obermoos ca. 400 m nörd�lich der Stadtgrenze Seitlich werden Schloß und Schule in Kleßheim, der größte Teil von Siezenheim, die halbe Schwar�zenbergkaserne, Pointing, Himmelreich Ost, Loig, der öst�liche Teil von Viehhausen und der Eichetsiedlung, die Glan�siedlung, das Mittermoor bis zum Schnittpunkt der Moosstraße mit der Hammerauerstraße, die Siedlung entlang der Moosstra�ße auf eine Ausdehnung von 2,5 km zwischen Ludwigsbad und Hammerauerstraße, die Berger-Sandhofgründe, Maxglan um den Kuglhof, Taxham westlich des Friedhofes in der Siezenheimer�straße, der westliche Teil der Peter Pfenningerstraße bis
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zur Bahnunterführung und praktisch die gesamte Rott mitein�bezogen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß hier der Nachtwert von 45 Dezibel gegenüber 55 Dezibel tags gerechnet wurde.


Prognose 2000, Wochenendflüge und 5 Dezibel Zuschlag.


Auf Grund der Flugverkehrsstatistik, die eine erhöhte Flug�frequenz am Wochenende, und zwar entsprechend Samstag/Sonn�tag 50 % zu übrige Wochentage 50 % ergab, wurden mit einer Bezugszeit von 6.00 bis 22.00 Uhr die Fluglärmzonen anhand der Isophonen 55 - 75 Dezibel errechnet.


Die errechneten Lärmzonen zeigen bei den Isophnen 75, 70, 65 und 60, nur geringfügige Abweichungen gegenüber dem für 1987/1988 ermittelten Ist-Zustand. Lediglich in den stark belasteten Fluglärmzonen ergeben sich am südlichen seitli�chen Ende Abweichungen um 50 - 100 m nach innen, die 60 Dezibel isophone zeigt durch die geänderten Flugwege eine etwas geänderte Ausdehnung im Bereich Kleßheim/Rott und Saalachauen im deutschen Staatsgebiet.


Die als Widmungswert für das erweiterte Wohngebiet geltende 55 Dezibel Isophone (jedoch inklusive des 5 Dezibel Zuschla�ges) reicht im Norden bzw. Nordosten rechtsufrig der Salzach auf das Gemeindegebiet Bergheim, umschließt Herrenau und Rott, den westlichen Teil von Liefering (bis zur Kirche) und auf einer nach Süden führenden Linie über den Siezenheimer Friedhof, den Beginn der Kendlerstraße durch Untermoos am Westrand der Siedlungsgebiete von Gneis über die Birkensied�lung hinaus bis knapp an den Gasthof Mostwastl heran, die südwestliche Grenze verläuft von diesem Punkt quer durch das Moos über die Hammerau, den Glanbach am westlichen Ende der Eichetsiedlung durch das Himmelreich (westliche des Air�port-Center Areals), quer durch die Schwarzenbergkaserne bis an die deutsche Staatsgrenze südlich von Siezenheim.


Das von der 55 Dezibel Isophone umschlossene Gebiet im Be�reich der Kurzone bedeckt wiederum die Hälfte der gesamten





- 22 �


ausgewiesenen Kurzone, also praktisch den gesamten südlichen Bereich, wobei Hammerauerstraße und Obermoos exkludiert bleiben.


2.2 militärischer Flugbetrieb - Dauerschall


Im ersten lärmtechnischen Gutachten von Frau Prof.Lang wur�den die Varianten 2 a, b und c, über die Summenwirkung des zivilen und militärischen Flugverkehrs, die Varianten 3 und 4, die Varianten 5 und 6 mit einer Verteilung der Flugbe�wegungen 50 Süd, 50 Nord für den zivilen Flugverkehr, in den Varianten 7 und 8 ziviler plus militärischer Flugbetrieb als Prognose 2000 (mit Verdoppelung der zivilen Flugbewegungen) und in Varianten 9 und 10 mit Hälfte Süd / Hälfte Nord An-und Abflügen des zivilen Flugverkehrs gerechnet. Innerhalb der Varianten selbst sind modellhaft auch die Ergebnisse zwischen 1 und 2 militärischen Flugwochen unterschieden.


2.2.1 Militärischer Flugbetrieb Ist 1987/1988 - allein:


Durch den Abflug in Richtung Süd sind die Schallemissionen gegenüber dem zivilen Flugbetrieb soweit reduziert, daß nunmehr die 65 Dezibel Isophone gerade noch die Westautobahn erreicht, die 60 Dezibel Isophone noch einen kleinen Teil des Kasernenareals überschneidet.


Im Süden erreicht die 70 Dezibel isophone gerade die Moos�straße, die 65 Dezibel Isophone geht ca. 500 m über die Moosstraße nach Osten hinaus, die 60 Dezibel Isophone ver�läuft in einer Linie zwischen dem Gasthof Kuglhof, das Lud�wigsbad, das westliche Ende des Höglwörthweges über zentrale Teile des Leopoldskroner Mooses nach Eichet und über das Mittelmoos quer durch die Glansiedlung, im westlichen Bereich der Kendlersiedlung, am Osten an Loig vorbei, über das Flughafenabfertigungsgebäude bis zur Westautobahn. Dieser Berechnung ist eine militärische Übungswoche in 6 Monaten zugrunde gelegen.
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2.2.2 In den Varianten 2 b und 2 c wurden der bestehende  militärische Flugbetrieb mit gleichzeitigem Einsatz der Saab 35 OE (Draken) und für die Saab 35 OE alleine dargestellt.


Es zeigt sich, daß das Schallimmissionsniveau praktisch allein durch den Draken bestimmt wird.


Währenddem auch hier im Norden gegenüber dem zivilen Flug�betrieb durch die Abflugrichtung Süd eine deutlich geringere Lärmbelastung eintritt, erweitern sich die Fluglärmzonen im Süden in folgender Weise:


Die 75 Dezibel Isophone erreicht die östlichsten Objekte der Kendlersiedlung und führt im Südosten etwa 600 m über die Glan hinaus. Die 70 Dezibel Isophone überschreitet die Moos�straße um etwa 350 m und inkludiert die Siedlung entlang der Moosstraße auf einer Länge von 700 m. Die 65 Dezibel Iso�phone umschließt einen Teil des Leopoldskroner Moores in einer Tiefe bis zu 700 m und überschneidet die Siedlung an der Moosstraße südlich der Kirche in einem Bereich von etwa 1,5 km. Die 60 Dezibel Isophone umschließt Taxham im Bereich der restlichen Siezenheimerstraße und der Otto v.Lilienthal�straße sowie südlich davon, Maxglaner Siedlungsteile an der Innsbrucker Bundesstraße, den Kuglhof, Siedlungsbereiche an der mittleren Kendlerstraße, das Ludwigsbad, Untermoos, den westlichsten Teil von Gneis (Höglwörthweg/Pidingweg) und reicht im Süden bis an das westliche Ende der Birkensiedlung heran. Im Westen werden Mittermoos, der östliche Teil der Glansiedlung, der westliche Teil der Kendlersiedlung, der östliche Teil von Loig und Pointing sowie im Norden der nördliche Bereich der Schwarzenbergkaserne inkludiert. Deut�lich wird, daß das Schallimmissionsniveau ausschließlich durch die Flugbewegungen des Draken bestimmt sind.


2.2.3 Daß gegenüber dem Ist-Zustand 1987/1988 des zivilen  Flugbetriebes lediglich im Süden Veränderungen eintreten, die sich in Summe nicht anders auswirken als der mili�tärische Flugbetrieb allein (auf den Süden bezogen), wurde
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in den Varianten 3, 4a und 4b nachgewiesen. Wesentlich er�scheint in der Variante 4b lediglich, daß bei zwei Übungs�wochen in den verkehrsärmsten Monaten die 60 Dezibel Iso�phone gegenüber der vorbesprochenen Variante eine weitere Ausdehnung auf Teile von Gneis, die Birkensiedlung, die Glansiedlung, das Himmelreich sowie Taxham und Maxglan zeigt.


2.2.4 Eine weitere merkliche Ausdehnung der Isophonen in Richtung Süden würde natürlich die Variante 5 für die verkehrsreichsten 6 Monate mit 50 : 50 Flugbewegungen in  Richtung Nord und Süd zeigen. In diesem Fall reicht die 60 Dezibel Isophone mit Schnittpunkt Pflegerbrücke deutlich auf das Gemeindegebiet von Grödig. Noch etwas größer wird dieser Einfluß in der Variante 6b der verkehrsärmsten Monate mit 2 Flugwochen des militärischen Flugbetriebes.


2.2.5 Die "Maximalvariante" ziviler und militärischer Flugbetriebe mit einer Übungswoche des militärischen Flugbe�triebes findet sich in Variante 9. Hier reicht auch die 65 Dezibel Isophone vom Mühlbach bei Schloß Kleßheim über den südlichen Schloßgarten knapp an der Taxhamer Kirche vorbei über Maxglan östlich Kuglhof vorbei, über die Siedlung an der Moosstraße, die auf einer Länge von mehr als 2 km inkludiert wird bis an die westlichen Ausläufer der Birken�siedlung heran. Im Westen wird der größte Teil der Glansiedlung die gesamte Kendlersiedlung östlich bis Loig, östlich Pointing, der nördliche Teil der Schwarzenbergkaserne, der größte Teil von Siezenheim miteingeschlossen.


Die 60 Dezibel Isophone beginnt in diesem Fall nördlich von Freilassing und zieht in einem Bogen annähernd entlang der Bahnstrecke Salzburg-Freilassing mit Schnittpunkt Unter�führung Peter Pfennigerstraße über Taxham (Gmelinstraße) quer über den Siezenheimer Friedhof, über den nördlichsten Teil der Kendlerstraße quer durch Leopoldskron, schneidet die Andreas Rohracherstraße, die Nießenstraße im westlichen Teil, die westliche Hälfte der Siedlung am Höglwörthweg,
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erreicht die Margersiedlung in der Eichethofsiedlung, in�kludiert die gesamte Birkensiedlung, schneidet einen Teil des Eichetwaldes ab und reicht bis ans Zaunergut im Osten, den Salwastl, den Baderbauern, heran. Im Westen zieht diese Isophone über die Siedlung an der Hammerauerstraße hinweg bis nach Nordwest, erreicht die Schweizersiedlung, läßt Loig rechts liegen und ebenso Pointing und zieht dann in einer nordwestlichen Linie bis zur Saalach, verläßt die Saalach auf der Höhe Puch und kehrt dann nach Freilassing Nord zu�rück.


2.2.6 Prognose 2000 (korrigiert auf Grund der ausschließli�chen Verwendung von Jets der Kapitel 3 - Flugzeuge in zivilem Flugverkehr, der geänderten Flugwege und des geän�derten Abdrehpunktes plus militärischer Flugverkehr mit Luftraumüberwachungsflugzeugen.


Gegenüber den bereits in der Prognose 2000 für den zivilen Flugverkehr dargestellten Änderung, d.h. merklichen und sicher auch meßbaren Minderung der Schallimmissionen im Norden gegenüber dem Ist-Zustand 1987/1988 tritt im Süden nun eine wesentlich deutlicher darstellbare Zunahme gegen�über dem zivilen Flugbetrieb ein.


Die 75 Dezibel Isophone erreicht in weiten Teilen die Aus�dehnung der durch den zivilen Flugverkehr bedingten 70 Dezibel Isophone und ragt im Süden sogar merklich darüber hinaus. Die 70 Dezibel Isophone deckt sich seitlich mit der zivilen 65 Dezibel Isophone, inkludiert also Teile der Kend�lersiedlung, der Glanhofsiedlung, der Berger-Sandhofgründe und reicht bis über die Moosstraße hinaus, sodaß auch diese Siedlungsbereiche nordwestlich der Kreuzung mit dem Stern�hofweg hier hereinfallen. Die 65 Dezibel Isophone, die seitlich wiederum mit der 60 Dezibel Isophone des zivilen Flugbetriebes übereinstimmt, inkludiert größere Teile von Taxham (südwestlich des Graf Zeppelinplatzes, Kasernenge�lände, Teile von Himmelreich, einen Großteil der Kendler�siedlung, die Siedlung an der Moosstraße zwischen Kirche und Mittermoos, sowie kleinere Bereiche von Maxglan.
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Die 60 Dezibel Isophone verläuft etwa in der Mitte zwischen 65 und 60 Dezibel Isophone des Ist-Zustandes. Außer einem ca. 2,5 km langen Abschnitt an der Moosstraße sind nunmehr auch die Glansiedlung, die westlichen Ausläufer der Birken�siedlung und die westliche Siedlung am Höglwörthweg in Gneis betroffen. Die 55 Dezibel Isophone reicht, wie bereits zuvor dargestellt, bis auf das Gemeindegebiet von Grödig südlich des Eichetwaldes.


Schließlich wurde noch als Extremvariante eine Prognose 2000 zivil plus militärischer Flugbetrieb am Wochenende plus 5 Dezibel Zuschlag gerechnet. Mit dieser Variante würde nicht nur der Ist-Zustand 1987/1988 im Norden völlig ausgeglichen, sondern im Süden würde sich ein zusätzliches Fluglärmzonen�areal ergeben, das praktisch das gesamte südliche Naherho�lungsgebiet in der bestehenden Kurzone gegenüber dem bereits jetzt außergewöhnlich lärmigen Zustand noch weiter ver�schlechtern würde. Eine nähere Darstellung unterbleibt, da diese bereits in den militärischen Varianten ausreichend besprochen wurde.


2.3 Schallpegelspitzen (maximale Schallpegel)


Die Lärmforschungen des letzten Jahrzehntes haben deutlich gezeigt, daß bei der Beschreibung der Schallimmissionssi�tuation anhand des energieäquivalenten Dauerschalls die Wir�kungen des Lärms auf den Menschen nur unvollkommen beschrie�ben werden können. Daher sind die maximalen Schallpegel oder auch über kurze Zeit gemittelte Spitzenschallpegel als wesentliche Bewertungskriterien in einschlägige Regelwerke aufgenommen worden. Die Tendenz, die maximalen Schallpegel gleichwertig als Beurteilungskriterium neben dem energie�äquivalenten Dauerschallpegel einzuführen, werden durch aktuelle Forschungsergebnisse bestätigt, wonach etwa bereits einzelne Schallereignisse zu Gesundheitsschäden führen können. Die aktuellsten und folgenschwersten Aussagen dazu finden sich in der eben veröffentlichten Tieffluglärmstudie von Ising und Mitarbeitern in Berlin, die zu einem
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generellen Tiefflugverbot unter 300 m über Niveau in Deutsch�


land geführt haben.


Es wurden daher sowohl für den zivilen Flugbetrieb als auch für den militärischen Flugbetrieb die 95, 100 und 105 Dezibel Isophone berechnet.


2.3.1 ziviler Flugbetrieb - maximale Schallpegel


Das lärmtechnische Gutachten 1988 von Frau Prof.Lang zeigt, daß die bis 1990 am Salzburger Flughafen noch zugelassenen Flugzeuge der Type S 1 (laut ÖAL-Richtlinie Nr. 24) bei Abflug in Richtung Nord einen maximalen Schallpegel von 105 dB(A) in einem Bereich erzeugen, der überwiegend auf dem Flughafenareal liegt, jedoch seitlich (Glanhofen, mittlere Kendlerstraße) und östlichste Objekte der Kendlersiedlung noch besiedeltes Gebiet erreichen.


Die 100 Dezibel Isophone kommt im Norden an die Eduard-Kuhn�straße und die Richard Munzstraße in Taxham heran, inklu�diert einige Objekte in Glanhofen sowie die westlichsten Ausläufer an der Eichetstraße und Höglstraße im östlichen Bereich der Kendlersiedlung.


Die 95 Dezibel Isophone überlappt einen nördlichen Teil der Kaserne, schneidet die Siezenheimerstraße im Bereich der Kreuzung Otto v.Lilienthalstraße, inkludiert Glanhofen, zieht über Eichetstraße, Rasslergasse, Torschauerweg, Kend�lerstraße und über die Glan hinweg bis etwa 300 m ins Leopoldskroner Moos hinein. Westlich wird etwa ein Drittel der Kendlersiedlung einbezogen.


Bei der Landung liegen die 105, die 100 und die 95 Dezibel Isophone sehr eng beieinander, liegen seitlich durchwegs im Flughafenareal und erreichen lediglich im Norden, und zwar die 100 Dezibel Isophone, das Kasernengelände, die 95 Dezibel Isophone die Schule in Kleßheim.
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Durch die Änderung der Zivilluftfahrzeuglärmzulässigkeits�Verordnung 1986 (Änderung 1989) sind am Salzburg-Airport ab Mai 1993 nur noch Kapitel 3 - Flugzeuge zugelassen. Dadurch wird eine erhebliche Entlastung eintreten. Die Isophonen der maximalen Schallpegel liegen dann seitlich mit einzelnen Ausnahmen in der Kendlersiedlung und in Glanhofen, im Norden und im Süden generell im Bereich des Flughafenareals. Bei der Landung liegt nun auch die 95 Dezibel Isophone in 50 bis 100 m seitlich der Start- und Landebahn im Norden noch südlich der Westautobahn.


2.3.2 maximale Schallpegel des militärischen Flugbetriebes


Wie bereits bei der Darstellung des energieäquivalenten Dauerschallpegels durch den militärischen Flugbetrieb erwähnt, ist die Saab 35 DE der dominierende Faktor.


Bei einem Start der Saab 35 OE in Richtung Süd bedeckt die Fluglärmzone, die von der 105 Dezibel Isophone umschlossen ist, einen merklich größeren Bereich, als die 105 Dezibel Isophone des zivilen Flugbetriebes des Ist-Zustandes 1987/1988 bzw. des Zustandes vor Änderung der Zivilluftfahr�zeuglärmzulässigkeits-Verordnung. Innerhalb dieser Isophone liegen dann der Großteil von Glanhofen, der Großteil der westlichen Siedlung an der mittleren Kendlerstraße bzw. Eichetstraße/Höglstraße, die Siedlungen um das Marienbad und entlang der Moosstraße in einer Ausdehnung von ca.	km, das östliche Drittel der Kendlersiedlung. Obwohl die Berech�nungen die 110 und 115 Dezibel Isophone nicht beinhalten, ergibt sich aus der Darstellung der dringende Hinweis, daß sogar die 115 Dezibel Isophone noch im besiedelten Bereich liegt.


Die 100 Dezibel Isophone schließt einen Großteil der Sied�lung südlich der Siezenheimerstraße in ihrem westlichen Anteil ein, reicht bis an den Kuglhof heran, inkludiert die Siedlungsbereiche mittlere Kendlersiedlung, einen nunmehr um 500 m längeren Streifen an der Moosstraße und reicht jetzt
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ca. 800 m in das Moos hinein, inkludiert Mittermoos, 2/3 der Kendlersiedlung und östliche Anteile der Glansiedlung sowie einen Teil von Loig und Himmelreich.


Die 95 Dezibel Isophone reicht im Norden bis zum Graf Zeppelinplatz, inkludiert die Wohnobjekte an der Inns�brucker-Bundesstraße östlich der Flughafenunterführung, die Berger-Sandhofgründe im westlichen Teil, das Ludwigsbad Gneis bis in die Höhe der Konstanze-Webergasse, den größten Teil der Birkensiedlung und reicht bis ca. 100 m an den Almkanal heran. Im Westen wird ein großer Teil der Glansied�lung die gesamte Kendlersiedlung, der östliche Teil von Loig und ein Teil von Pointing sowie ein kleiner Teil der Schwar�zenbergkaserne miteinbezogen.


Auch bei der Landung dehnt sich das von den Lärmzonen be�troffene Areal weit nach Süden hin aus, weil der Draken in einem sehr flachen Winkel landen muß. Die Spitzen der 105 Dezibel Isophone reichen bis auf ca. 200 m an die Moosstraße heran, die 100 Dezibel Isophone geht ca. 600 m über die Moosstraße hinaus, währenddem die Spitze der 95 Dezibel Isophone bereits merklich auf das Gemeindegebiet von Grödig reicht.


Hinweis auf Regelwerke der Lärmbeurteilung


Bereits von Frau Prof. Lang wurde in der Beilage 27 eine Tabelle der Planungsrichtwerte für zulässige Immissionen laut öNorm S 5021 dargestellt. Diese Werte decken sich mit der Richtlinie des Österreichischen Arbeitsringes für Lärm�bekämpfung "Beurteilung von Schallimmissionen, Lärmstörungen im Nachbarschaftsbereich, ÖAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1/1986. Ergänzend dazu wird bemerkt, daß in dieser Richtlinie auch die Grenzwerte für Schallpegelspitzen des störenden Geräu�sches in Tafel 5 angegeben werden. Sie betragen


für die Kategorie 1:	70	45


für die Kategorie 2:	75	50
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für die�
Kategorie�
3:�
75�
50�
�
für die�
Kategorie�
4:�
80�
55�
�
für die�
Kategorie�
5:�
80�
55�
�






im Freien	im Raum


Bei einer sehr niedrigen Grundbelastung (gemessen anhand des Grundgeräuschpegels) können diese Werte auch um bis zu 20 Dezibel niedriger als die angeführten obersten Grenzwerte liegen.


Hingewiesen wird auch darauf, daß bei einem Überschreiten des energieäquivalenten Dauerschallpegels von 65 dB(A) an Bundesstraßen gesetzlich lärmmindernde Maßnahmen vorge�schrieben werden.


3. Gutachten


Gemäß Auftrag der Landesregierung und des landespolitischen Komitees wird zu den Fragen einer zumutbaren oder unzumutba�ren Belästigung oder Gesundheitsgefährdung durch den zivilen Flugverkehr am Salzburg-Airport sowie zur Frage der Gesund�heitsgefährdung durch den militärischen Übungsbetrieb mit den Luftraumüberwachungsflugzeugen Saab 35 OE (Draken) Stellung genommen.


Die Beschränkung auf den Teilbereich Lärm ergibt sich einerseits aus der Auftragslage, andererseits aus der Tat�sache, daß umfassende aktuelle Untersuchungen über den Be�reich Lufthygiene, Raumordnung und Verkehrsplanung nicht vorliegen. Auch die über Anregung des Arch.Prof.Rolf Gutbrod in die Diskussion gekommene Wirtschaftlichkeitsberechnung, wie sie bereits 1972 auf der Flughafenenquete von Landes�hauptmann Dr. Hans Lechner angesprochen wurde, hat nicht stattgefunden. Die wesentlichsten Ergebnisse der politischen Meinungsbildung auf Landesebene entstanden auf Basis der Konzepte von Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang
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Radlegger und Landesrat (damals) Dr. Arno Gasteiger sowie


des Flughafengeschäftsführers, Dir.Dipl.Ing.Günther Auer, wie sie am 11. 1. 1989 auf Schloß Kleßheim anläßlich einer Informationsveranstaltung präsentiert wurden.


Es folgten der Regierungsbeschluß vom 20. 2. 1989 und der auf Basis eines sozialistischen Landtagsantrages zur Fest�legung von Belastungsobergrenzen für den Salzburger Flug�hafen entstandene Regierungsbeschluß vom 7. 5. 1990.





3.1 Definitionen zum Thema Lärm


Nach der Richtlinie Nr. 6/18 des Österreichischen Arbeits�ringes für Lärmbekämpfung "Die Wirkungen des Lärms auf den Menschen - Beurteilungshilfen für den Arzt" ist Lärm - im weitesten Sinn - unerwünschter Schall, der Menschen be�lästigen, ihre Gesundheit stören, gefährden oder schädigen kann. Insbesondere im Bereich extraauraler (nicht das Ohr betreffender) Auswirkungen versteht man unter Lärm auch die negativ gefärbte Erlebnisqualität, die durch bestimmte Schallimmissionen. ausgelöst wird und die mit physiologischen und pathologischen Reaktionen einhergehen kann.


Nach Prof.Hartmuth Ising, Direktor am Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Berlin, wird "Schall dann als Lärm definiert, wenn er unerwünscht, störend oder schädigend wirkt. Erst durch die negative Bewertung des Schalls durch den Höhrer wird Schall zum Lärm. Das ist der Grund für das prinzipielle Problem, von physikalischen Schallmessungen zu einer quantitativ richtigen Schallbewertung zu gelangen."
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Auszug aus Empfehlungen für die Verwendung medizinischer Begriffe im Rahmen umwelthygienischer Beurteilungsverfahren


Von M.HAIDER, J:R: MÖSE, J:EDER, G:STRAUSS und M.NEUBERGER


Gesundheit


Der Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation - WHO ("Gesundheit ist nicht nur Freisein von Krankheit, sondern ein Zustand völligen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens") ist als Zielvorstellung heranzuziehen. Für die jeweilige konkrete Situation sollte der Gesundheitsbeg�riff jedoch möglichst operational, d.h. also durch Meßopera�tionen und bestimmte Indices, definiert sein.


Gefährdung des Lebens


also eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben liegt vor, wenn nach den Erfahrungen der medizinischen Wissen�schaften eine vorliegende oder zu erwartende Immission (= Einwirkung von Fremdstoffen in Luft, Wasser und Nahrung, von Geräuschen, Erschütterungen, Strahlen u.a. auf den Menschen) nach ihrer Art


ihrer Intensität


nach ihrer Dauer


nach Häufigkeit ihres Auftretens


den Tod eines Menschen als adäquate Folge mit hoher Wahr�scheinlichkeit hervorruft.


Gesundheitsschädigung:


Als Gesundheitsschädigung gilt eine Einwirkung (Immission), die Krankheitszustände, Organschäden oder pathologische organische bzw. funktionelle Veränderungen, die die si�tuationsgemäße Variationsbreite von Körper- und Organformen bzw. -funktionen signifikant überschreiten, herbeigeführt hat, oder nach den Erfahrungen der medizinischen Wissen�schaft mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten läßt.
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Als Gesundheitsgefährdung gilt eine Einwirkung (Immission) durch die nach den Erfahrungen der medizinischen Wissen�schaft die Möglichkeit besteht, daß Krankheitszustände, Organschäden oder unerwünschte organische oder funktionelle Veränderungen, die die situationsgemäße Variationsbreite von Körper- oder Organformen bzw. -funktionen signifikant über�schreiten, entweder bei der Allgemeinbevölkerung oder auch nur bei bestimmten Bevölkerungsgruppen bzw. auch Einzelper�sonen eintreten können.


Die Gesundheitsgefährdung ist also die Erwartbarkeit eines Gesundheitsschadens oder eines hohen Gesundheitsrisikos, die mit den Mitteln der wissenschaftlichen Prognose zu belegen ist oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausgeschlossen werden kann.


Belästigung, Störung des Wohlbefindens, Beeinträchtigung des Wohlbefindens


Hier handelt es sich weitgehend um subjektive Wahrnehmungs�qualitäten. Jede Immission - vorausgesetzt, daß sie über�haupt wahrgenommen wird, d.h., daß sie die Wahrnehmungs�schwelle überschreitet - kann vom gesunden, normal empfin�denden Menschen im konkreten Fall als Belästigung empfunden werden und damit eine Störung des Wohlbefindens bewirken. Das Empfinden einer Belästigung ist inter- und intraindivi�duell sehr unterschiedlich. Die Wahrnehmung einer Immission an sich stellt noch keine Belästigung dar. Zum Belästig�ungserleben kommt es insbesondere, wenn die Immission emotional negativ bewertet wird. Einzuschließen in diese Kategorie wären auch Störungen bestimmter höherer Funktionen und Leistungen - wie etwa der geistigen Arbeit, der Lern-und Konzentrationsfähigkeit, der Sprachkommunikation etc. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich betont, daß solche Funk�tions- und Leistungsstörungen über einen längeren Zeitraum hinweg sehr wohl zu einer Gesundheitsgefährdung werden können.
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Da es offenbar weder möglich noch wünschenswert ist, Maßnah�men gegen jedwede geringste subjektiv empfundene Störung zu ergreifen, muß eine Unterscheidung zwischen zumutbarer Belästigung und unzumutbarer Belästigung getroffen werden.


Unzumutbar ist eine Belästigung, wenn sie zu erheblichen Störungen des Wohlbefindens, zu psychosomatischen Beschwer�den bzw. zu funktionellen oder organischen Veränderungen führen kann, oder über das ortsübliche Ausmaß hinausgeht, wobei in diesem Fall auch die für die Widmung von Liegen�schaften maßgebenden Vorschriften zu berücksichtigen sind.


Schalldruck (p in (Pa)


Der adäquate Reiz für das menschliche Ohr sind Druckschwan�kungen der Luft, welche dem statischen Luftdruck überlagert sind. Zwischen dem für das Erreichen der Hörschwelle er�forderlichen Druck von etwa 20 pPa (bei 1000 hz) und dem Druck, bei welchem Schmerzempfindungen auftreten, liegen 6 bis 7 Zehnerpotenzen. Die Lautstärkeempfindung zeigt eine logarithmische Abhängigkeit vom Schalldruck und ist darüber hinaus abhängig von der Frequenz (Tonhöhe, Hz).


Schalldruckpegel (Lp in dB)


Der logarithmischen Schalldruckabhängigkeit der Lautstärke�empfindung wird durch Angabe des Schalldruckpegels Rechnung getragen. Dabei handelt es sich um ein logarithmisches Ver�hältnismaß, als dessen Bezugspunkt 20 µPa eingesetzt werden. Wenn nichts anderes angegeben ist, wird unter dem Begriff Schallpegel immer der Schalldruckpegel verstanden. Übliche Schallpegelmeßgeräte messen den Schalldruckpegel.


A-bewerteter Schalldruckpegel (LA in dB)


Die Frequenzabhängigkeit der Lautstärkeempfindung wird durch Einführung der sg. A-Bewertung berücksichtigt. Diese Bewer�tung erfolgt in den Schallpegelmessern durch zuschaltbare
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oder fix eingebaute Filter, ist aber auch in Tabellen niedergelegt (siehe z.B. ÖAL-Richtlinie Nr. 3, Blatt 1).


A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel (LA,eq)


Zur Beschreibung von Schallergebnissen mit zeitlich schwan�kendem Pegel wird der A-bewertete energieäquivalente Dauer-schallbegel (kurz auch äquivalenter Dauerschallpegel) ver�wendet. Es ist jener Schallpegel, welcher bei andauernder gleichmäßiger Einwirkung über eine vorgegebene Bezugszeit denselben Energiegehalt hat wie das schwankende Geräusch. In vielen Fällen kann angenommen werden, daß durch den äqui�valenten Dauerschallpegel auch die Störwirkung eines Schall�ereignisses gut beschrieben wird. Aus dem äquivalenten Dauerschallpegel lassen sich keine Rückschlüsse mehr auf Details des zeitlichen Ablaufes einer Schallimmission ziehen.
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Schallpegelhäufigkeitsverteilung


Die Schallpegelhäufigkeitsverteilung ermöglicht die Angabe der zeitlichen Anteile während welcher ein bestimmter Schallbegel herrschte (Einzelhäufigkeit), bzw. erreicht oder überschritten war (Summenhäufigkeit). Damit kann der Anteil von ruhigen Zeiten, mäßig und stark belasteten Zeiten, am Gesamtgeschehen beurteilt werden.


Statistische Schallpegel


Aus der Summenhäufigkeitsverteilung werden für die Beurtei�lung einer Schallimmission vor allem zwei Werte herangezo�gen: der Basispegel und der mittlere Spitzenpegel.


Basispegel (LA,95)


Der in 95 % der Meßzeit überschrittene A-bewertete Schall�pegel; er charakterisiert die niedrigsten aufgetretenen Schallpegel; es ist unbedingt zu beachten, daß es sich dabei nicht in jedem Falle um den Grundgeräuschpegel (siehe dort) handeln muß.


Mittlerer Spitzenpegel (LA,01)


, 


Der in 1 % der Meßzeit überschrittene Schallpegel; er cha�rakterisiert die aus einem Geräusch herausragenden Schall-pegelspitzen.


Maximaler Schallpegel (LA, max)


Der höchste, während der Meßzeit aufgetretene Schallpegel.
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Wegen der Wichtigkeit dieses Begriffes für die Beurteilung einer Schallimmission wird hier die Definition aus der ÖNorm S 5004 wörtlich übernommen:


Der Grundgeräuschpegel ist "der geringste an einem Ort während eines bestimmten Zeitraumes gemessene A-bewertete Schalldruckpegel in dB, der durch entfernte Geräusche ver�ursacht wird, und bei dessen Einwirkung Ruhe empfunden wird. Er ist der niedrigste Wert, auf welchen die Anzeige des Schallpegelmessers (Anzeigedynamik "schnell") wiederholt zurückfällt. Er kann nur ermittelt werden, wenn benachbarte Betriebe oder andere Schallquellen, die an der Erzeugung von deutlich erkennbaren Schallereignissen beteiligt sind, abge�schaltet werden können. Wenn eine Schallpegelhäufigkeitsver�teilung vorliegt, ist der in 95 % des Meßzeitraumes über�schrittene Schalldruckpegel, also der Basispegel, als Grundgeräuschpegel einzusetzen"


3.2 Die Bedeutung physikalischer Messwerte für die Beurteilung


Um ein objektives Bild der Schallimmissionen bei den Nach�barn des Salzburg-Airport zu bekommen, wurde bei Frau Prof.Dipl.Ing.Dr.Judith Lang, Leiterin der schalltechnischen Versuchs- und Forschungsanstalt Wien, ein umfangreiches schalltechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Auf Basis der Statistik der Flugbewegungen (An- und Abflüge), der Flugrichtungen, der Flugverfahren, des Flugzeugmixes, der realistisch anzunehmenden technischen Umrüstung der Flugzeu�ge wurden Schallausbreitungsrechnungen vorgenommen. Zur Be�urteilung stehen nun über 40 Varianten zur Verfügung.





Eine Besonderheit stellt die Darstellung der ungewöhnlichen Verteilung der Flugbewegungen am Flughafen Salzburg dar.
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Berücksichtigt wurden außerdem die von Univ.Prof.DDr.Manfred Haider, Vorstand des Institutes für Umwelthygiene, gemeinsam mit Frau Prof.Dipl.Ing.Dr.Judith Lang erarbeiteten Beurtei�lungskriterien und Lärmzonenvorschläge für ein österreichi�sches Fluglärmgesetz aus dem Jahre 1988. In Vorwegnahme der zahllosen Beschwerden von Fachleuten und Betroffenen des Fluglärmes in Deutschland über die inadäquate und unzurei�chende Berücksichtigung der maximalen Schallpegel im deut�schen Fluglärmgesetz wurden neben dem energieäquivalenten Dauerschallpegel, hier angegeben als LDN, (energieäqui�valenter gemittelter Schallpegel über die Bezugszeit bei Tag und Nacht, in diesem Fall über 16 bzw. 17 Stunden zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr bzw. 6.00 Uhr und 23.00 Uhr) die ma�ximalen Schallpegel errechnet. Daß es sich hiebei nicht um einen österreichischen Alleingang handelt, zeigen die in Deutschland fertiggestellten Tieffluglärmstudien, die im Jahre 1991 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden und die mit weitreichenden Konsequenzen im Flugverkehr umgesetzt werden.


Die üblicherweise für eine ärztliche Begutachtung erforder�liche Hörprobe konnte in diesem Fall entfallen, weil sowohl die örtliche Schallimmissionssituation als auch das Ergebnis der äußerst detaillierten Lärmmessungen als bekannt voraus�gesetzt werden können. Um jedoch die physikalische Größe des Dezibel und die Zusammenhänge zwischen den Zahlen gleichen und unterschiedlichen Schalldruckes sinnfälliger darzu�stellen, wird folgende Tabelle gezeigt:


SCHALLINTENSITÄT LAUTSTÄRKEEMPFINDUNG (in dB) SCHALLQUELLE





�
�
(in 7 m Entf.)�
�
0�
�
HÖRSCHWELLE�
�
10�
BLÄTTERRAUSCHEN�
FAST UNHÖRBAR�
�
20�
TICKEN TASCHENUHR�
SEHR LEISE�
�
30�
FLÜSTERN;FEINER REGEN�
SEHR LEISE�
�
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MITTLERE WOHNGERÄUSCHE





50


60�
RUHIGER BACH,LEISES GESPRÄCH


NORMALES GESPRÄCH, BÜRO�
EHER LEISE�
�
�
(10 PERS.), ÖLHEIZUNGSBRENNER�
MÄSSIG LAUT�
�
70�
PERSONENWAGEN; LAUTES GESPR.�
LAUT�
�
80�
LAUTE RADIOMUSIK; STARKER�
�
�
�
STRASSENVERKEHR, BUS MIT�
�
�
�
LÄRMSCHUTZ, MOPED�
SEHR LAUT�
�
90�
SCHWERES KFZ	(LKW), LAUTER�
�
�
�
FABRIKSAAL�
�
�
100�
AUTOHUPE METALLVERARBEITUNGS-�
SEHR LAUT ��
�
�
WERKSTÄTTE�
UNERTRÄGLICH�
�
110�
BOHRMASCHINE�
�
�
�
KESSELSCHMIEDE�
�
�
120�
PROPELLERMASCHINE�
UNERTRÄGLICH�
�
�
MOPED (FRISIERT)�
(SCHMERZWELLE)�
�
130�
NIETHAMMER�
�
�
140�
DÜSENTRIEBWERK�
�
�






Erinnert wird daran, daß es sich bei dem Dezibel um eine logarithmische Größe handelt, sodaß eine Erhöhung um 10 De�zibel einer Verdoppelung der Lautheit, eine Minderung um 10 Dezibel einer Halbierung der Schallintensität entspricht.


Eine Zunahme bzw. Abnahme um 3 Dezibel bedeutet eine Ver�doppelung oder Halbierung der Zahl der Schallemittenten (z.B. Flugzeuge) gleicher Schallemission.


Die Beschreibung der Schallimmissionssituation kann erfolgen durch


den Grundgeräuschpegel:


Angesichts der enormen Unterschiede des Grundgeräuschpegels in den Fluglärmzonen um den Salzburg-Airport erschiene es nicht zweckmäßig, von einem einheitlichen Wert auszugehen. Selbstverständlich ergeben sich unterschiedliche Verhältnis�se in den Saalachauen, im Schloßpark von Kleßheim, in der Innsbrucker Bundesstraße, im Leopoldskroner Moos oder in der
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Kendlersiedlung, wenn die Schallimmissionen ohne den Salz�burg-Airport gemessen und einer Beurteilung zugrunde gelegt werden. Für einige Naherholungsgebiete, etwa das Kurgebiet Leopoldskron, würde sich bereits bei einer Beurteilung aufgrund des Grundgeräuschpegels nach einschlägigen ÖNormen und Richtlinien des österreichischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung die grundsätzliche Unverträglichkeit des Salzburg-Airport mit der widmungsgemäßen Nutzung größerer Flächen ergeben. Diese Entwicklung erscheint insoferne von Bedeutung, als noch zu Beginn der 70er Jahre auf der Flugha�fenenquete 1972 von einer Übergangslösung am Salzburg-Air�port gesprochen wurde, nunmehr aber die widmungs- und nutzungswidrige Änderung der örtlichen Verhältnisse auf Grund "wirtschaftlicher Zwänge" in Kauf genommen wird.


Im Hinblick auf die zu erwartende Entwicklung, nämlich einer erheblichen Zunahme der An- und Abflüge sollte zur Kom�plettierung des Bildes, noch bevor Ruhepausen überhaupt nicht mehr auftreten, an charakteristischen Punkten eine Er�hebung der derzeitigen Verhältnisse stattfinden. Auch im derzeitigen Entwicklungsstadium des Salzburg-Airport kann davon ausgegangen werden, daß sich der Grundgeräuschpegel in großen Bereichen innerhalb der Richtwerte für den Grundge�räuschpegel wie sie etwa in der ÖNorm 5 5021 oder in der Tafel 1 der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 zu finden sind, bewegen. Bereits daraus würden sich Grenzen der zumutbaren Störung und damit eine Limitierung des energieäquivalenten Dauerschallpegels auf etwa 50 Dezibel tags in lärmsensiblen Gegenden, auf 55 Dezibel tags im städtischen Wohngebiet, er�geben.


Im gegenständlichen Fall wurden die bestehende Schallimmis�sionssituation ebenso wie die Prognose für den zivilen und den militärischen Flugbetrieb unter Berücksichtigung des Mittelungspegels "energieäquivalenter Dauer


schallpegel" und der "maximalen Schallpegel" errechnet.





Damit wird den herkömmlichen Methoden einer Lärmbeurteilung, wie sie in den westlichen Ländern üblich ist, entsprochen.
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Eine psychoakustische Ermittlung und Beurteilung der Schall�immissionen durch den Salzburg-Airport wurde vom Umweltbun�desamt, Abteilung Lärm, Wien, durchgeführt, stand dem gefertigten Gutachter jedoch nicht zur Verfügung.


Mit dem energieäquivalenten Dauerschallpegel wird ein Mittelwert der Schallimmissionen während einer bestimmten Bezugszeit dargestellt. Er beschreibt die tatsächliche Schallbelastung über längere Zeiträume sehr gut, bringt also bei häufigen Schallereignissen annähernd gleicher Frequenz�zusammensetzung und Schallintensität eine sehr brauchbare Information und dient dem Gedanken "entscheidend ist die Ge�samtbelastung", wie sie H.V.Gierke, Yellow Springs, USA, vertritt. Am Salzburg-Airport ist dieser energieäquivalente Dauerschallpegel sicher sehr gut geeignet für die Darstel�lung der Wochenendflüge, während die Lärmzonenberechnung auf Basis einer gleichmäßigen Verteilung der Flugbewegungen über den Tag den tatsächlichen Verhältnissen nicht völlig ent�spricht. So konzentrieren sich etwa die Linienflüge auf bestimmte Tageszeiten, während auch mehrere Stunden nur vereinzelte Flugbewegungen aufweisen.


LA,max-Schallspitzenpegel:


LA,max beschreibt die lautesten Ereignisse und ist im Unterschied zu LA1 kein gemittelter Schallpegel, sodaß damit die tatsächliche Empfindung der lautesten Ereignisse wieder�gegeben wird.


3.3 Wirkungen des Lärms auf den Menschen - eine Zusammenfas�sung


Neben einer Reihe von medizinischen Disziplinen beschäftigen sich insbesondere die Psychologie und die Soziologie mit den Wirkungen des Lärms auf den Menschen.


In der Einteilung der Wirkungen hat sich eine Unterscheidung zwischen auralen (auf das Ohr bezogenen) Wirkungen und  extraauralen (nicht auf das Ohr bezogenen). Wirkungen
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bewährt. Während Schäden am Gehör vor allem bei akuten Einwirkungen sehr hoher Schalldrucke, nämlich etwa von 115 Dezibel aufwärts oder bei langzeitiger oder wiederholter Einwirkung von Dauerschall im Bereich von 80 bis 85 Dezibel auftreten, können extraaurale Wirkungen auch bei niedrigeren Einzelschallereignissen ab etwa 95 Dezibel bzw. Einzel�schallereignissen, bei Schallimmissionen, die sich vom Umgebungslärm deutlich (z.B. um mehr als 10 Dezibel) abhe�ben, auch bereits bei etwa 40 Dezibel auftreten. Hinzu kommt, daß eine große Reihe extraauraler Störungen sowohl


bei extremen Schallpegelspitzen als auch bei Dauerschall


pegel zwischen 40 und 60 Dezibel eintreten können. In der


folgenden Darstellung sollen jedoch nicht jene einzelnen Forschungsergebnisse berücksichtigt werden, die an den äußeren Rändern einer statistischen Verteilung liegen, sondern Werte, die in die aktuelle lärmmedizinische Litera�tur und in einschlägige Regelwerke, wie die ÖAL-Richtlinie Nr. 6/18 -"die Wirkungen des Lärms auf den Menschen, Beur�teilungshilfen für den Arzt"- Eingang gefunden haben.


Die Wirkungen von Spitzenschallpegel:


Obwohl man heute Kenntnisse darüber hat, daß eine hohe Lärmexposition zu Veränderungen am Gesamthörsystem führen, beginnend von der Schnecke bis zur primären Hörrinde über Schäden an den äußeren und inneren Haarzellen, den Stütz�zellen, Ganglia spiralia, im Hörnerven, im oberen Oliven�gebiet und auch über die FoLmatio reticularis eine Beein�flußung auf dem Wege der extraauralen Reflexbahnen auf den ganzen Körper nachgewiesen ist, wird als bedeutungsvollster Angriffspunkt das Innenohr angesehen.


Die Zerstörung des Innenohrs ist abhängig


von einer Dekompensation der Haarzellmetabolismen,


von mechanischen Zerstörungen, vorwiegend an den Stereozilien der Haarzellen,


Mikrozirkulationsstörungen im Kapillarsystem der Cochlea.
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Alle drei Faktoren führen zu einer Degeneration der Haar�zellen, vor allem der äußeren Haarzellen. Zwei Schallinten�sitäten gelten als besonders kritisch, nämlich ein Dauerlärm um 85 dB(A) und ein Impulslärm (rascher Anstieg) um 120 dB(A). (H.G.Dieroff, Jena 1991)


Während eine Dauerlärmbelastung von über 85 Dezibel am Ar�beitsplatz in Österreich bereits als Lärmarbeitsplatz gesetzlich anerkannt wird, ist die Diskussion über den Schutz vor Impulslärm noch nicht abgeschlossen.


Neuerkenntnisse zu diesem Thema verdanken wir der großan�gelegten Studie über Tieffluglärm in der Bundesrepublik Deutschland von H.Ising, Berlin 1991, der im Auftrag der Deutschen Bundesregierung mit einem beachtlichen Mitarbei�terstab und Aufwand konkrete Ergebnisse aus Tierversuchen, epidemiologischen Untersuchungen an Kindern und Erwachsenen und Laboruntersuchungen präsentiert hat. Diese Studie lief über einen Zeitraum von 5 Jahren.


Bereits M. Spreng, Erlangen, hatte nachgewiesen, daß es bei militärischen Tiefflügen in 75 m durch hohe Spitzenpegel bis 125 Dezibel, schnelle Schalldruckanstiege und gelegentliche Nachschwankungen mit Maximalwerten um 100 Dezibel zu Innen�ohrschäden kommt. Bereits aus einzelnen Überflügen mit Spitzenpegeln von 109 Dezibel und 108 Dezibel, jedoch unter�schiedlich großer Anstiegssteilheit (42 und 70 Dezibel pro Sekunde) leiteten Stevin 1982 und Spreng 1988 ab, daß die Gefahr eines leichten Hörschadens durch ein Einzelüberflugs�ereignis gegeben sein könne. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß bei einem Mehrfachüberflug durch eine Rotte der Schalldruck erheblich gegenüber dem Einzelüberflug ansteigt. Aus seinen Untersuchungen schloß Spreng, daß bei einem einzelnen Überflug ein Maximalpegel von 115 Dezibel nicht überschritten werden soll und bei Mehrfachüberflügen bzw. bei üblichen Überflugshäufigkeiten, wie sie auf den deutschen Tiefflugareas stattfanden, der einzelne Spitzen�pegel nicht höher als 105 Dezibel sein solle.
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Spreng stellte auch fest, daß bei Tiefflugschallereignissen, die praktisch aus absoluter Ruhe mit beachtlicher Pegelan�stiegsgeschwindigkeit sehr hohe Pegelspitzen erreichen, eine besonders betonte Auswirkung auf vegetative Größen zu erwar�ten ist. Nachgewiesen wurde etwa eine Erhöhung der Herz�schlagfrequenz um - je nach Ausgangslage - im Mittel bis 21 zusätzlichen Herzschlägen pro Minute. Spreng meinte, daß insbesondere der Einzelüberflug deutlich die durch Tiefflug�geräusche ausgelösten extremen vegetativen Veränderungen, in einer Größenordnung, wie sie auch von Ising und Michalak 1990 gefunden wurden, bei Risikogruppen als gefährlich eingestuft werden müssen. Daß es sich keineswegs um Einzel�untersuchungsergebnisse handelt, zeigen die von Ising und Mitarbeitern, wie z.B. I.Curio, Bonn, 1991, aufgezeigten Schreckreaktionen, die zu motorischen Fehlreaktionen etwa im Straßenverkehr führen können. Wie sehr extreme Schallereig�nisse auf dem Wege einer Schreck- und Angstreaktion wirksam werden können, wurde aus einer Untersuchung während des Golfkrieges in Tel Aviv bekannt, wo die Sterblichkeit der über 75-jährigen beim akustisch wahrnehmbaren Anflug von Raketen drastisch zunahm. Als Ursache wurde eine elektrische Instabilität des Herzens mit der Folge von Herzinfarkt und/oder Kammerflimmern festgestellt. Diese spektakulären Ergebnisse der jüngsten Lärmwirkungsforschungen können selbstverständlich nicht ohne Einschränkungen auf etwa den militärischen Flugbetrieb am Salzburg-Airport übertragen werden. Bei einem angenommenen kontrollierten militärischen Flugbetrieb würden die Pegelanstiegsgeschwindigkeiten sicher deutlich unter jenen liegen, wie sie im militärischer. Tiefflug zu erwarten sind. Dies bedeutet, daß etwa durch den entfernten vorausgehenden Startlärm oder Landeanfluglärm eine gewisse Vorwarnung da ist, die es dem Betroffenen ermöglicht, die gemachte Wahrnehmung zu bewerten und damit etwas herunterzuregeln. Dieses "bewußte Erleben" von Lärm�spitzen sollte jedoch in seiner Wirksamkeit nicht überbewer�tet werden. So stellt I.Curio, Bonn, fest:


"Von der Neurophysiologie ist die Sensibilisierung von Schreckreaktionen gut untersucht worden. Bei
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vorausgegangener Stimulation mit unangenehmen Reizen wird eine nachfolgende Schreckreaktion verstärkt. Dieses Phänomen wird als sogenannte "staffle probe" z.B. zur Beurteilung von Umgebungsreizen und von Situationen verwendet: Die Schreck�reaktion verstärkt sich, wenn jene unangenehm oder angstaus�lösend sind. In Analogie dazu können wir schließen, daß der subjektiv als sehr unangenehm erlebte militärische Tief�fluglärm bei wiederholter Darbietung zur Verstärkung der durch ihn selbst ausgelösten Schreckreaktionen führen kann. Dies gilt vor allem für den typischen Tieffluglärm mit hoher Pegelanstiegsgeschwindigkeit. Nach vorausgegangener Sensibilisierung führen bereits Maximalpegel von 99 dB(A) bei der Probandin 12 zu Anstiegen von Blutdruck und Herzfrequenz. Man kann sich leicht vorstellen, daß bei einigen Personen bereits das Geräusch entfernter Tiefflieger zu derartigen Reaktionen führt. Dies wäre auch eine Erklärung dafür, daß die subjektiv erlebte Belästigung durch militärischen Tief�fluglärm im Verhältnis zum äquivalenten Dauerschallpegel viel stärker als z.B. beim Zivilfluglärm ist. Wir glauben, daß der Sensibilisierung - oder auch Reaktionsverstärkung in dem geschilderten Sinne - eine zentrale Rolle bei der lang�zeitigen Entwicklung gesundheitlicher Störungen durch Tief�fluglärm zukommt." Damit sind wir aber schon beim nächsten Thema.


Selbst wenn durch die Spitzenschallpegel keine Innenohr�schädigung eintritt, bleibt eine große Zahl von extraauralen Wirkungen, die nicht weniger bedeutend erscheinen. Der re�nommierte Flughafengutachter G. Jansen, Düsseldorf, weist seit Jahren darauf hin, daß bei Schallpegelspitzen ab 95 Dezibel einzelne, ab 99 Dezibel mit bedeutsamer Wahrschein�lichkeit eintretende vegetative Übersteuerungen zu erwarten sind. Für den Bereich vegetativer Übersteuerung infolge einer Dauerbelastung gibt Jansen einen Wert zwischen 66 - 72 dB(A) als LA,eg an.


A.W. von Eiff, Bonn, konnte durch zahlreiche Untersuchungen an freiwilligen Probanden im Labor nachweisen, daß durch Lärm eine Streßreaktion eintritt, die sich in
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Blutdruckanstieg, Erhöhung der Pulsrate, Erhöhung des Muskeltonus und Steigerung der Atemfrequenz äußert. Die Untersuchungsergebnisse wiesen allerdings eine erhebliche Variabilität auf, da die Reaktion der untersuchten Personen sehr unterschiedlich war, sodaß negative Wirkungen des Lärms auf das Vegetativum nicht bei allen betroffenen Personen erwartet werden müssen. Kritisch sind diese Wirkungen jedenfalls bei jenen Personen zu sehen, die eine erbliche Disposition etwa zur Hypertonie (Bluthochdruck) aufweisen oder die sonstige Risikofaktorenträger sind. Bemerkenswert erscheint zudem das Ergebnis, daß bei einem Lärmereignis, das kurzfristig emotional erlebt und verarbeitet werden kann, Reaktionen im Sinne von Vorbereitungen auf Angriff oder Flucht mit weitreichenden Änderungen des Endokrinums und des Stoffwechsels, wie nach einer Steigerung des Smpa�thicus auftreten, während bei plötzlich und unerwartet auftretenden Schallereignissen, für die eine Reaktion offensichtlich zu spät kommt, der Gesamtorganismus wie nach einer Niederlage reagiert.


Auf Basis dieser kurz zusammengefaßten Ergebnisse der Tief�fluglärmstudie wurden Schadensrisikokurven (M.Spreng, Erlangen, Lärmbelastungsgrenzwerte im Vergleich zwischen Tieffluglärm und Dauerlärm gemäß der Deutschen Unfallver�hütungsvorschrift Lärm 1974) für eine maximale Belastungs�dauer und Empfehlungen zur weiteren Vorgangsweise erarbei�tet. In Deutschland selbst wurden auf Grund der Tiefflug�lärmstudie die Tiefflüge in 75 m und 150 m Höhe verboten und eine Untergrenze von 300 m über Niveau festgelegt.


Zwischen der Empfehlung Sprengs bei Mehrfachüberflügen und der üblichen Überflugshäufigkeit der Tiefflugarea nicht über einen Spitzenpegel von 105 dB(A) hinauszugehen und dem Entwurf des Institutes für Umwelthygiene der Universität Wien und der schalltechnischen Versuchs- und Forschungsan�stalt (M.Haider/J.Lang aus dem Jahre 1988) kann ein direkter fachlicher Zusammenhang erblickt werden, hierin für die Zone A der Lärmschutzzonen um einen Flughafen ein generelles Ver�bot der Errichtung von Wohnhäusern, Industrie- und
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Gewerbebauten, Geschäfts- und Bürohäusern sowie Gebäuden mit lärmempfindlicher Nutzung besteht, Einzelexpositionen in flugplatzzugehörigen Gebäuden, militärischen Bauten und nicht hochfrequentierten Wirtschafts- und Handelsbauten als zulässig erklärt wurden.


Damit wird sicher nicht ausgesagt, daß bei einem Vorge�schädigten oder bei Personen, die zusätzlich noch anderem Lärm über 70 Dezibel ausgesetzt sind oder bei denen sich derartige Schallereignisse mehrmals täglich wiederholen, keine Schäden auftreten können.


Eine gesonderte Betrachtung verdienen Schallpegelspitzen, deren Wirksamkeit nicht so sehr auf Grund der gemessenen absoluten physikalischen Größe, sondern in Relation zur Grundbelastung des beschallten Gebietes zu sehen ist. Dieses Bewertungskriterium kommt am stärksten in den Nachtstunden zu tragen. Bei der Beurteilung dessen, welche Tages- oder Nachtzeit als Nachtstunden verstanden werden können, kann man auch auf gesetzliche Regelungen und einschlägige Erlässe der Arbeitswelt zurückgreifen und jetzt dann auf die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr kommen. Diese Festlegung der Nachtzeit ist vor allem auf den erwachsenen Arbeitnehmer abgestimmt und stellt eine willkürliche Festlegung vor dem Hintergrund der ökonomisch orientierten Leistungsgesell�schaft dar. Nutzen und negative Auswirkungen dieser Fest�legung sind relativ klar erkennbar und darstellbar. Anders verhält es sich, wenn man auf den Menschen in der Entwick�lung abstellt, d.h. auf die Notwendigkeiten einer optimalen Entwicklung eines Kindes, insbesondere eines Kleinkindes ("sollten Sie dies für utopisch halten, so bitte ich Sie, darüber nachzudenken, warum es utopisch ist". Berthold Brecht). Die Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes beziehen sich einmal auf die Störung der Kommunikation durch die hohen Lärmspitzen, sodaß Gespräche, Spiel, Lernen, durch derartige Einzelschallereignisse unterbrochen werden. Eine derartige Phase kann sich im Umfeld eines Flughafens vor allem in den familienkommunikativen Stunden des Abends aber natürlich auch an den hochfrequentierten Wochenenden
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ergeben. Gravierender erscheint jedoch die Auswirkung auf die ersten Schlafstunden. Untersuchungen von Schlafbedürf�nis, Schlafdauer und Schlaftiefe des Menschen, begonnen mit der Geburt, liegen in ausreichender Menge vor, sodaß bekannt ist, daß, beginnend vom Säugling, der Schlafbedarf mit einem dauernd sich ändernden Anteil unterschiedlicher Schlafstadi�en mit 16 Stunden täglich beginnt und bis ins Erwachsenenal�ter auf ca. 7 - 8 Stunden abnimmt. Es muß daher jedenfalls davon ausgegangen werden, daß die frühen Schlafstunden zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr für das Kleinkind (bis zum 7. Lebensjahr), zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr für das Schulkind, durch Lärmereignisse empfindlich gestört werden kann.


Ab wann derartige Schlafstörungen mit den von M.Spreng, Erlangen, beschriebenen subjektiv und objektiv feststell�baren Änderungen der Schlafqualität und Quantität eintreten, wurde von B.Griefahn, Düsseldorf 1990, untersucht und graphisch dargestellt. Die elektrophysiologischen Unter�suchungen an freiwilligen Probanden zeigten, daß in Abhän�gigkeit von der Zahl der Schallereignisse und dem maximalen Schalldruckpegel Aufwachreaktionen und Schlafstadienände�rungen in unterschiedlichem Ausmaß und unterschiedlicher Zahl auftreten. So treten etwa Aufwachreaktionen bereits bei zwei Schallereignissen mit einem Schalldruckpegel von 60 dB(A) auf, während Schlafstadienänderungen bereits ab 54 dB(A) zu erwarten sind. Mit der zunehmenden Zahl der Schall�ereignisse können bereits bei 6 Ereignissen und Schall�druckpegel von 55 dB(A) Aufwachreaktionen erwartet werden. Dies bedeutet, daß auch einzelne Überflüge etwa in der Stun�de zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr einen erheblichen Teil der schlafenden Bevölkerung westlich der Salzach aufwecken können. Im Zusammenhang mit den Starts von Strahltriebwerk angetriebenen Flugzeugen und einem fehlenden Lärmschutz muß dies jedenfalls angenommen werden. Es wird ausdrücklich da�rauf hingewiesen, daß die aus dem Diagramm Griefahn abgelei�teten Aussagen keineswegs eine Extreminterpretation sind, sondern Weckwirkungen auch bei erheblich niedrigeren Spit�zen, jedoch in geringeren Prozentzahlen nachgewiesen wurden.
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Die extraauralen Wirkungen des Lärms können besser anhand der Dosiswirkungsbeziehungen, wie sie zwischen den als LA,eg ermittelten Schalldruckpegeln und den Symptomen der Lärmwir�kungen beim Menschen bestehen, beschrieben werden. In diesem Fall sind die Dosiswirkungsbeziehungen nicht gleich eng und stringent wie bei den Spitzenschallpegeln nachzuweisen, die Ergebnisse der Lärmforschung und die daraus abgeleiteten Richtlinien und Empfehlungen decken sich jedoch weltweit weitestgehend. Zu den experimentellen und rein medizinischen Untersuchungen gesellen sich in diesem Fall Erfahrungsbe�richte und Statistiken der Umweltpsychologie und der Umwelt�soziologie. Der über den LA,eq charakterisierte Lärm trägt wesentliche Merkmale eines die Gesundheit des Menschen und seine psychosoziale Struktur beeinträchtigenden Stressars. Teilweise geringfügige, teilweise auch erhebliche Über�schreitung physiologisch verarbeitbarer Schallimmissionen, dauernde oder häufig wiederkehrende Einwirkungen, Summati�onseffekte mit anderen Umweltstressoren, führen zu einer Überlastung des physiologischen Gleichgewichtes, zu einer Fehlverarbeitung und in der Folge zu krankhaften Veränder�ungen von Seele, Körper und sozialer Integration.


Die Wirkungen auf physischer Ebene werden zunächst im Rahmen physiologischer Rekompensationsmöglichkeiten durch eine Ak�tivierung des sympathischen Nervensystems ausgelöst, wodurch ein Anstieg der Herzfrequenz, eine Steigerung der Auswurf�leistung des Herzens, eine Erhöhung des systolischen und des diastolischen Blutdrucks, eine Steigerung der Atemfrequenz, eine Herabsetzung der Hauttemperatur und eine Verminderung des Fingerpulses eintritt. Als Einzelereignis oder als sel�ten wiederkehrendes Ereignis ist daraus kein nachweisbar er�höhtes Risiko für den Einzelnen zu erwarten. Bei dauernder Wiederholung kann es jedoch zusehends zu einer Fixierung dieser Übersteuerung kommen und können damit Organverände�rungen eintreten. Daß prädisponierte Personen früher be�troffen sind, wurde ebenso nachgewiesen, wie daß die ne�gative Einstellung zum Lärm die Wirkung verstärkt (Neun 1983). Diese Effekte waren, so insbesondere die Wirkung auf das Herz-Kreislaufsystem, bis vor kurzem nicht ausreichend
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abgesichert. Durch Studien von J.Gruber und Ch. Maschke, Berlin 1990/1991, konnten für den Fluglärm nachts bei einer Exposition von über 55 dB(A) L A,eq außen, einem Maximum bei


La,max 65 dB eine deutlich erhöhte Ausscheidung von Adre- nalin und Noradrenalin und gleichzeitig auch eine Störung des Schlafes feststellen. Besonders spektakulär sind die Forschungsergebnisse von W. Babisch, Berlin, und P. Elwood, Cardiff, aus Verkehrslärmstudien ausgefallen, obwohl sich die Autoren so ausdrücken:


"Die folgenden vorsichtigen Schlußfolgerungen werden aus diesen Studien gezogen:


1.) Es gibt kaum Hinweise darauf, daß für Männer mittleren Alters das Herzinfarktrisiko unterhalb der Schallpegelkategorie 66 - 70 dB(A) für den Verkehrslärmim�missionsspiegel außen (6.00 - 22.00 Uhr) relativ erhöht ist.


2.	Die Schallpegelkategorie 66 - 70 dB(A) scheint die Schwelle für Lärmeffekte zu sein, die mit epidemio�logischen Methoden nachweisbar sind.


3.) Das relative Herzinfarktrisiko in der Pegelkategorie darüber, 71 - 75 dB(A), liegt wohl unter 1.5. Die sta�tische Stärke der Studien reichte aus, ein solches relatives Risiko signifikant nachzuweisen.


Die Ergebnisse können erste Argumente für politische Ent�scheidungsträger zum Thema Lärm und Krankheit liefern. Sie könnten entscheiden, weitere Lärmstudien zu fördern, um den statistischen Nachweis dieser geringen relativen Risiken zu erbringen, weil sie eine urnwelt-/gesundheitspolitische Re�levanz erkennen. Auch wäre denkbar, daß sie in dem Konflikt begrenzter Ressourcen zu dem Ergebnis kommen, ihre Mittel anderswo mit größerer Wirkung für die Volksgesundheit ein�zusetzen, und derartig kleinen relativen Risiken keine Auf�merksamkeit zu schenken. Dies ist eine politische Entschei�dung, die nicht der Epidemiologe zu treffen hat. Es soll in diesem Zusammenhang eine Betrachtung über die mögliche
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Größenordnung des Einflusses des Straßenverkehrslärms auf das Herzinfarktgeschehen auf Populationsebene folgen.


Unter der Annahme eines kausalen Zusammenhanges und eines relativen Risikos von 1.2 für den Herzinfarkt bei Personen, die in Wohnungen mit Tages-Verkehrslärmimmissionspegeln von über 65 dB(A) leben, errechnet sich ein attributives pro�zentuales Risiko von ca. 0.2. Das heißt, daß 1 von 5 Myokardinfarktereignissen bei den exponierten Personen dem Verkehrslärm zuzuschreiben wäre. Gewichtet mit dem Anteil entsprechend exponierter Personen (ca. 10 %), wäre ein attributives prozentuales Populationsrisiko von ca. 0.02 anzunehmen. Das bedeutet, daß 1 von 50 akuten Herzinfarkten in der Quellpopulation den Verkehrslärm als Ursache hätte."


Eine Umlegung dieser Aussagen über den Straßenverkehrslärm auf den Fluglärm, wie er etwa am Salzburg-Airport entsteht, ist nur mit Einschränkungen möglich. Die Dosiswirkungsbe�ziehungen sind zeitlich und in ihrer Intensität derzeit noch nicht so einengend untersucht, daß tatsächlich - außer bei extremen Schallereignissen - eine bedrohliche Akutwirkung auf das Herz-Kreislaufsystem nachzuweisen wäre. Die Aussage kann also nicht vereinfachend lauten: ab 65 dB(A) steigt die Zahl der Herzmuskelinfarkte in einem monokausalen Zusammen�hang mit der Lärmbelastung. Es gilt aber doch zu bedenken, daß durch eine große Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen nachgewiesen wurde, daß Dauerlärm aus Straßenverkehr und Flugverkehr ähnliche Wirkungen an Menschen zeigen. Das Belastungsmuster ist insoferne nicht miteinander vergleich�bar, als gerade am Salzburg-Airport sehr laute Tage an Wochenenden mit eher leiseren Phasen während der Werktage abwechseln. Es sollte jedenfalls bedacht werden, daß die Belästigungsreaktionen bei Dauerschallpegeln über 60 dB(A) beim Fluglärm stärker sind als beim Straßenverkehrslärrn. Schließlich kann die Dosiswirkungsbeziehung bei Werten zwischen 60 und 70 dB(A) Dauerschallpegel derzeit nicht linear dargestellt werden. So wurde nachgewiesen, daß die Katecholaminausschüttung bei 65 Dezibel höher lag als bei 70 Dezibel. Aus diesem Grund erscheint eine alleinige Bewertung
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anhand von Wahrscheinlichkeitsrechnungen nicht zielführend. Die Bedeutung des Stressors Lärm, in diesem Fall gemessen als Dauerschallpegel im Bereich zwischen 60 und 70 Dezibel kann aus Untersuchungen über die Verärgerung der Bevölkerung und aus der Zahl der Beschwerden im Umfeld von Flughäfen, wie z.B. dem London-Airport und 8 Städten der Vereinigten Staaten, abgeleitet werden, die bei einern Tag/Nacht Schall�pegel (LDN) zwischen 60 und 70 Dezibel eine Bevölkerungs�reaktion mit 20 bis 40 % vor Verärgerung und sporadischen bis häufigen Beschwerden ergaben. Auch die Untersuchungen von G. Jansen, Düsseldorf, zeigen, daß die Wahrschein�lichkeit einer vegetativen Übersteuerung im Bereich zwischen 65 und 70 Dezibel anzusiedeln ist. Wesentliche Einflüsse auf den Lipidstoffwechsel wurden von E. Marth, Graz, 1988, A.W. V. Eiff, Bonn 1981, nachgewiesen. Die Forschergruppe um H.Ising, Berlin, beschrieb zudem bei Werten ab LA,eq 60 Dezibel einen deutlichen Abfall des intrazellulären Magnesi�umanteiles sowie eine für den gesamten Elektrolythaushalt und für elektrophysiologische Änderungen an der Körperzelle bedeutsame Wirkung. Dieser streßbedingten Lärmwirkung war in einer Fülle von Beiträgen der Kongreß Lärm und Krankheit, Berlin 1991, gewidmet. Es konnte wahrscheinlich gemacht wer�den, daß Instabilitäten der Zellmembranen, Herzrhythmusstö�rungen, Erschöpfungssyndrome, Störungen des Elektrolythaus�haltes der Muskulatur auf Verschiebungen des Magnesiumhaus�haltes infolge von Lärmeinwirkungen zurückgeführt werden können.


Eine physische Beeinträchtigung läßt sich auch in direktem Zusammenhang zwischen dem energieäquivalenten Dauerschall�pegel und Schlafstörungen herstellen. Die nächtliche Stör�wirkung wurde von zahlreichen Autoren zwischen 1975 und 1980 nachgewiesen (Finke, Kastka, Holzmann, Brucker....). Aus diesen und ähnlichen Erkenntnissen leitet die Weltgesund�heitsorganisation in ihrem Umwelt- und Gesundheitskriterium Nr. 12 ab, daß zur Sicherung eines erholsamen Schlafes im Raum ein energieäquivalenter Dauerschallpegel unter 35 Dezi�bel vorhanden sein muß. Der interdisziplinäre Arbeitskreis für Lärmwirkungsfragen des Umweltbundesamtes Berlin (1982)
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fand aus einer Reihe von Untersuchungen zu Straßenverkehrs�lärm für nächtliche Lärmstörungen einen Schwellenwert von LA,eq 45 Dezibel im Freien. Zwischen 45 und 70 Dezibel irn Freien ergab sich ein linearer Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz gestörter Personen und dem erhobenen äquivalen�ten Dauerschallpegel.


Diese bekannten Zusammenhänge haben in alle einschlägigen Regelwerke der Raumplanung (z.B. öNorm S 5021, der lärmtech�nischen Beurteilung, ÖAL-Richtlinie Nr.3 Blatt 1 - Beur�teilung von Lärm aus der Nachbarschaft und der Lärmmedizin (ÖAL-Richtlinie Nr. 6/18 - Die Wirkungen des Lärms auf den Menschen - Beurteilungshilfen für den Arzt) Berücksichtigung gefunden. Es resultierte daraus die Forderung, einen ener�gieäquivalenten Dauerschallpegel von 35 Dezibel in Kur- und Erholungsgebieten, von 40 Dezibel in reinen Wohngebieten und von 45 Dezibel in erweiterten (städtischen Wohngebieten) nachts tunlichst nicht zu überschreiten.


Auch die Wirkungen auf psychischer Ebene können auf Grund der Dosiswirkungsbeziehungen anhand des energieäquivalenten Dauerschallpegels gut beschrieben werden.


Neben emotionalen Reaktionen, die sich analog den somati�schen Streßreaktionen in Flucht, Angriff oder Resignation und Rückzug äußern, können Befindlichkeitsstörungen, Störun�gen von Gedächtnis, Konzentration und Aufmerksamkeit oder auch Kommunikationsstörungen auftreten. So werden etwa länger dauernde Aufmerksamkeit und geistige Konzentration sowie psychomotorische Leistungsfähigkeit bereits ab einem LA,eq von 50 Dezibel gestört. Irnmer deutlicher zeigt sich auch; daß bei Werten zwischen 65 und 75 Dezibel Dauerschall im Gefolge der vegetativen Übersteuerung Erschöpfungssyn�drome mit Leistungsminderungen, Verhaltensänderungen, ein�treten. Beim Straßenverkehrslärrn etwa fühlen sich bei einem energieäquivalenten Dauerschallpegel zwischen 60 und 70 Dezibel 50 - 75 % der Betroffenen wesentlich gestört (VDI-Richtlinie 3722, Blatt 1 1986).
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Die auftretenden Kommunikationsstörungen erklären sich daraus, daß der normale Umgangssprachpegel bei etwa 60 Dezibel liegt und daher bei gleicher oder gegenüber dem Sprachschallpegel erhöhter Schallintensität die Sprachver�ständlichkeit zunehmend gestört wird. Der Sprecher fühlt sich genötigt, lauter zu sprechen und verliert zudem vorü�bergehend immer wieder den sozialen Kontakt zum Gesprächs�partner. Die Retardierung der Entwicklung von Kleinkindern durch derartige Lärmstörungen ist nachgewiesen.


Schließlich gipfeln alle psychischen Wirkungen in einer Be�lästigungsreaktion, die in hoher Verärgerung, Abwehrmaßnah�men aller Art und einer Verstärkung der Lärmwirkung auf Grund einer Sensibilisierung endet. Derartige Dosiswirkungs�diagramme wurden sowohl über den Fluglärm als auch über den KFZ-Verkehrslärm in alle einschlägigen Richtlinien aufgenom�men. Die Weltgesundheitsorganisation vertritt die Meinung, daß bei einem energieäquivalenten Dauerschallpegel von unter 55 Dezibel sich nur einzelne Personen gelegentlich belästigt fühlen können, währenddem der Großteil der Bevölkerung ausreichend geschützt erscheint. Auch dieser Wert hat in österreichischen und internationalen Regelwerken seinen Platz. So entspricht er etwa dem Richtwert für städtisches (erweitertes Wohngebiet) tags im Freien, während auf Grund der niedrigen Grundbelastung und der besonderen Bedeutung der Ruhe für die Erholung für reines Wohngebiet 50 und für Kur- und Erholungsgebiet 45 Dezibel tags im Freien gefordert werden.


Schließlich kennen wir eine Reihe von sozialen Lärmwir�kungen, die infolge der Kommunikationsstörung, der Störung der Erholung, der Wohnqualität und des Wohlbefindens zu er�heblichen Verhaltensänderungen führen.


So wird zunächst versucht, sich durch Maßnahmen gegen die erhöhte Lärmbelastung zu schützen. Die Fenster bleiben Tag und Nacht geschlossen, Balkone, Terrassen und Gärten werden seltener oder kaum noch benutzt, die Funktion der Wohnräume wird, wenn möglich, auf den zusätzlichen Lärm abgestimmt, passiver Schallschutz durch Ohrstöpsel und vermehrter und
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erhöhter Einsatz von Medikamenten wird zur Gewohnheit. Es ist nachgewiesen, daß der Schutz vor Fluglärm durch die Position der Lärmquelle über den Wohnobjekten und durch die Bewegung über das Objekt hinweg dem Schutz am wenigsten zu�gänglich ist.


Die im Umfeld von Flughäfen häufig beobachtete Tendenz der Abwanderung in ruhigere Gebiete läßt sich bisher in Salzburg nicht nachweisen. P.Weichhart, Salzburg, 1985 führt dies darauf zurück, daß "die in vielen Arbeiten der Wahrnehmungs�geographie unterstellte direkte Handlungsrelevanz wohnbezogener Raumbewertung unter den gegenwärtigen Rahmen�bedingungen der "neuen Wohnungsnot" und der Dysfunktionali�tät von Wohnungsrnarktprozessen nicht existiert". Aus neueren Untersuchungen ist jedoch zu erkennen, daß der Bereich Salzburg-West wie der Bereich Salzburg-Nord in einem räumli�chen Muster der Ablehnungstopographie zu den in Salzburg am wenigsten begehrten Wohngebieten zählt ( P.Weichhart).


Eine Zusamrnenschau über die Wirkungen des Lärms auf den Menschen hat zur wissenschaftlich untermauerten Festlegung wirkungsbezogener Immissionsgrenzwerte für die Tagzeit ge�führt, wie sie etwa in der gerade erschienenen Richtlinie 6/18 des österreichischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung aufscheint.


Wirkungsbezogene Immissionswerte tags


Immissionswerte	Gesundheitliche Aspekte


LA,eq	LA,max


55 d	80 dB	Grenzwerte des vorbeugenden Gesundheits�zustandes (für Gebiete mit ständiger Wohnnut�zung)


60 - 65 dB	90 - 95 dB	Belästigungsreaktionen steigen stark an





65 - 70 dB


70 - 75 db�
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95 - 100 dB	Vegetative Übersteuerung


möglich


100 - 105 dB Überbeanspruchung möglich�
�






Diese Richtwerte finden sich als Grenzwertvorschlag in einer geringen Modifikation auch im Entwurf zu einern Fluglärmge�setz von M. Haider, J. Lang, M. Koller, H. Stidl/Wien, 1988. Die Tabelle ist sowohl im Gutachten von Frau Prof. Lang als auch im Befund dieses Gutachtens übersichtlich dargestellt.


Aus der Sicht des Umwelthygienikers waren die lärmrnedi�zinischen Aussagen über die Wirkungen des Lärms auf den Menschen und die Richtlinien zum Schutz des Menschen vor diesen Einwirkungen noch zu keinern Zeitpunkt so konkret, wie jetzt. Mit der Erhebung der Ist-Situation und einer urn�fassenden Prognose für den zivilen und den militärischen Bereich liegen gleichzeitig auch die Grundlagen für eine aktuelle Bewertung vor.


3.4. Zusammenfassende Beurteilung des Flugbetriebes auf dem Salzburg-Airport


3.4.1 ziviler Flugverkehr


Die Beurteilung des zivilen Flugverkehrs auf dem Salz�burg-Airport erfolgt vor dem Hintergrund einer minutiösen Erhebung der Ist-Situation, unter Bezugnahme auf frühere Prognosen und vor allem auf die von Frau Prof. Lang für das Jahr 2000 erstellten aktualisierten Prognosen.


Als Gutachter wird man Zeuge einer Entwicklung, die vorher�sehbar war, und von manchen auch vorhergesehen wurde. Hofrat Dr. Moser beantwortete die von ihm gestellte Frage, ob der Salzburger Flughafen von der Gesamtsicht der Stadt und seines Ausstrahlungsbereiches richtig und günstig situiert sei, selbst so:
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"Ich erlaube mir von der Sicht einer objektiven Raumordnung aus diese Frage genauso wie am 9. Oktober 1956 mit nein zu beantworten. Nein deshalb, weil hier nicht nur eine Summe von negativen Kriterien zusammentrifft, sondern, weil wir bei einer eingehenden Betrachtung dieses Problems nicht nur vorausdenken sollen und müssen, sondern auch nach modernen Erkenntnissen der Raumordnung und des Städtebaues umdenken müssen."


Diese fachliche Äußerung auf der Flughafenenquete 1972 in Schloß Kleßheim stellt eine der damals artikulierten Meinun�gen dar, Dipl.Ing.Spazier, damaliger Geschäftsführer der Flughafenbetriebsges.m.b.H., stützt auf ein Gutachten der Kammer der gewerblichen Wirtschaft und von Prof.Leibbrand, wonach, eine normale Entwicklung vorausgesetzt, im Jahre 1985 etwa eine Million Fluggäste am Salzburg-Airport regi�striert werden könnten. Tatsächlich betrug die Zahl der Fluggägste im Jahre 1990 935.000. Spazier mutmaßte, daß dadurch "sage und schreibe im Mittel 14 bis 16 Airliners anfliegen würden." Mit dieser Anflugkapazität seien bei den derzeitigen (damaligen) technischen Einrichtungen die Kapazitäten des Flughafens ausgeschöpft. Tatsächlich war der Schnitt der Jets-Abflüge ohne General aviation 14,3 Abflüge im Jahre 1990. Was Durchschnittsbetrachtungen jedoch tat�sächlich wert sind, zeigt die Verteilung Montag bis Freitag und Samstag/Sonntag, wonach 50 % aller Flüge am Samstag und Sonntag stattfinden. 28 Jet-Starts pro Tag sind jedoch an Spitzentagen wurden aber auch bereits über 70 Jets-Starts gezählt. Dies entspreche also einer Verfünffachung der als technisch maximal möglichen Kapazität, ohne daß der Eindruck entstanden wäre, daß bereits ein Plafond erreicht ist.


Im bisher stärksten Flugjahr 1990 lag die Zahl der Starts an Wochenendtagen im Durchschnitt des Feber zwischen 50 und 60 Starts.


Die positive wirtschaftliche Entwicklung mit Zuwachsraten von 20 Prozent von 1986 auf 1987 im gleichen Jahr, eine Steigerung von 65 % des Charteraufkommens und die lang�fristigen internationalen Prognosen zur Entwicklung des
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Flugverkehrs rechtfertigen die Prognose 2000 mit einer Zu�nahme um ca. 100 % der Flugbewegungen.


Auffällig ist auch, daß der Salzburg-Airport von einem Kleinflugplatz über einen Flughafen als Übergangslösung nun�mehr zu einem anerkannten und akzeptierten zentraleuro�päischen Reiseflughafen geworden ist. Während etwa auf der Flughafenenquete 1972 noch von einer Übergangslösung bis zum Ersatz durch einen Flughafen an anderer Stelle die Rede war, wird nunmehr am Fortbestand des Salzburg-Airport weder auf wirtschaftlicher noch auf politischer Ebene gezweifelt.


3.4.1.1 Die Ist-Situation des Salzburg-Airport 1987/1988:


Die aufgrund von Schallausbreitungsrechungen erstellten graphischen Darstellungen der Isophonen rund um das Flug�hafenareal zeigen, daß in den verkehrsreichsten 6 Monaten nur einzelne Objekte am östlichen Rand der Kendlersiedlung in die Zone B, d.h. den Bereich mit über 75 Dizibel äquiva�lenten Dauerschallpegel, fallen. Hingegen befinden sich innerhalb der 65 Dezibel Isophone nicht nur ausgedehnte Wohn- und Arbeitsobjekte wie ein Großteil der Kendlersied�lung, der Siedlung an der mittleren Kendlerstraße, Glanhofen und Taxham bis zur Guritzerstraße und ein erheblicher Teil der Schwarzenbergkaserne sowie Siezenheims, sondern auch lärmempfindliche Objekte, wie die Schule in Kleßheim, die Kirche in Siezenheim und der Kindergarten mittlere Kendler�straße. Hart an der Grenze liegen St.Vitalis mit Kindergar�ten und Altenheim und Schule in der Otto v.Lilienthalstraße in Taxham. Auf Grund der nachgewiesenen Wirkung derartig erhöhter energieäquivalenter Dauerschallpegel, die von der Widmung her bei der doppelten Intensität von einschlägigen Richtwerten, nämlich von 55 Dezibel für das erweitere Wohngebiet, liegen, müßte hier ein entsprechender Schall�schutz vorgesehen werden. Die konkreten Wirkungen auf die Gesundheit der dort lebenden Bevölkerung sind aus dem vorausgehenden Kapitel zu verstehen und nachzuvollziehen. Es handelt sich in diesem Fall nicht um eine außergewöhnliche und erheblich über der durchschnittlichen Lärmbelastung
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liegende Schallimmission, sondern um Werte, für die eine Erhöhung des kardiovasculären Risikos infolge vegetativer Übersteuerung nachgewiesen ist. Die Lärmbelastung ist als durchschnittlicher Wert betrachtet vergleichbar der Dauer�schallbelastung an der Münchner Bundesstraße (auf Stadtge�biet an der Innsbrucker Bundesstraße in 70 km pro Stunde Tempoabschnitt und der Lärmbelastung 25 m von der Mittelach�se der West- oder auch der Tauernautobahn entfernt bei Nacht). Die Angaben stammen aus dem Straßenlärmkataster der Abteilung 16. Bei der Bewertung anhand des energieäqui�valenten Dauerschallpegels muß sicher berücksichtigt werden, daß von Montag bis Freitag durchaus niedrigere Schallpegel erreicht werden, daß jedoch in Spitzenzeiten und vor allem an den Wochenenden der Wert deutlich über 65 Dezibel liegt. Auf diese Art und Weise werden die Erholungsphasen bei den bekannten Zuwächsen laufend kürzer und entsteht insgesamt eine Schallimmissionssituation, wie wir sie sonst aus In�dustriegebieten kennen. Es soll daran erinnert werden, daß bei Gewerbebetrieben und Industrieanlagen in Nachbarschaft des erweiterten Wohngebietes streng auf die Einhaltung von 55 Dezibel tags und 45 Dezibel nachts an der Grundstücks�grenze zum nächsten Nachbarn bestanden wird.


Gerade an den Wochenenden wird damit eine Erholung irn Freien praktisch unmöglich und ist auch eine Erholung in Wohnräumen bei offenem Fenster nicht gewährleistet.


Für die späten Abendstunden zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr sowie für die Nachtzeit zwischen 22.00 Uhr und 23.00 bedeu�ten derartige energieäquivalente Dauerschallpegel, daß beim durchschnittlichen, normalempfindenden Erwachsenen und Kind eine Störung des Schlafes bei zumindest 50 % der Betroffenen zu erwarten ist. Die Möglichkeit der Nutzung der Wohngebie�te, wie sie im räumlichen Entwicklungskonzept Salzburg West der Stadtgemeinde Salzburg ausgewiesen sind, ist erheblich eingeschränkt, sodaß, verglichen mit anderen Wohngegenden und der Erwartungshaltung der Nutzer erhebliche Nachteile resultieren. In geringerem Umfang gilt dies für die Gewerbe�gebiete an der Innsbrucker Bundesstraße bzw. im Anschluß





- 60 �


daran nach Nord und Süd östlich der Unternahrung der Start-und Landebahn. Die Minderung der Attraktivität dieser Gegend für den Wohnungssuchenden kann aus geographischen Untersu�chungen, wie sie zuvor zitiert wurden, eine Bestätigung finden.


Die Beeinträchtigung des Lärms wird im Ist-Zustand verstärkt durch die 1987 und 1988 noch eingesetzten lauten Kapitel 2 -Flugzeuge, wodurch ein kleinerer innerer Bereich in Glan�hofen und an der Kendlersiedlung mit Spitzen bis 100 Dezibel größerer Teile der Kendlersiedlung und der mittleren Kend�lerstraße sowie Glanhofens und Taxhams südlich der Siezen�heimerstraße und der nördliche Teil der Schwarzenbergkaserne mit immerhin noch 95 Dezibel beschallt werden. Es ist dies gerade jener Wert, ab dem auch durch ein einzelnes Schaller�eignis eine akute vegetative Übersteuerung wahrscheinlich wird und damit eine Minimalvariante einer Gesundheitsgefähr�dung bei langfristiger bzw. wiederholter Einwirkung derar�tiger Schallpegel auftreten kann.


Die durch die einzelnen Starts nach 20.00 Uhr bzw. 22.00 Uhr auftretenden maximalen Schallpegel rnüssen praktisch bei einem hohen Anteil zu einer Weckwirkung an den Betroffenen führen. Diese könnte nur dadurch verhindert werden, daß ein entsprechender Schallschutz einschließlich einer mechani�schen Belüftung vorgesehen wird.


Auf die erhebliche Ausdehnung der 60 Dezibel Isophone wurde bereits im Befund hingewiesen. Auch in diesem Fall weist die Schallbelastung Werte auf, die noch wesentlich über den Richtwerten oder auch Grenzwerten verbindlich erklärter Normen (ÖNorm S 5021) liegen, ja gegenüber diesen Richtlini�en bis zum Doppelten der Lautheit aufweisen.


Bei der Zonenbewertung der Zone C wurde Wert darauf gelegt, derartige Gebiete jedenfalls nicht für neue Wohnbauten aus�zuweisen und lärmempfindliche Bauten überhaupt nicht zu er�richten bzw. ihre Nutzung von schallmindernden Maßnahmen abhängig zu machen. Tatsächlich befinden sich aber große





- 61 �


Siedlungsgebiete und auch lärmempfindliche Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten, ein Altenheim und drei Kirchen innerhalb dieser Zone. Hinzu kommt ein großes Areal der ge�setzlich festgelegten Kurzone Leopoldskron zwischen dem Glanbach und der Moosstraße. Während kein Zweifel darüber bestehen kann, daß die Lärmbelastung an den verkehrsreichen Samstagen und Sonntagen deutlich über das zumutbare Maß


hinausgeht, muß die Frage der Gesundheitsgefährdung unbe-	


antwortet bleiben. Nach den neueren epidemiologischen Unter-	


suchungen in Verkehrslärmstudien waren im Bereich zwischen 55 und 65 Dezibel mit den relativ groben Mitteln der Epi�demiologie signifikant abgesicherte Wirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem nicht mit der von der Wissenschaft gefor�derten Sicherheit nachzuweisen. Die Lärmwirkungen dürften sich also in diesem Bereich eher auf psychische und soziale Veränderungen sowie auf Grund der Erfahrungen dauernder Zuwächse den Bereich der Sensibilisierung gegen Lärm und eine entsprechend steigernde Abwehrhaltung beschränken. Für lärmempfindliche Nutzungen oder ein Kurgebiet ist das zu�mutbare Maß entschieden überschritten.


3.4.1.2 Tatsächliche derzeitige Situation:


Die derzeit bestehende Situation ist überwiegend infolge der Änderung der Zivilluftfahrzeuglärmzulässigkeits-Verordnung 1989 entstanden. Damit entfallen zunächst die lauten Kapitel 2 - Flugzeuge, während der Anteil der Kapitel 3 - Flugzeuge zunimmt. Hiezu kommen die seit 1987 eingetretenen Steigerun�gen im Linien-, stärker jedoch im Charterverkehr. Im Norden kommt hinzu, daß durch die Verlegung des Abdrehpunktes um 560 m in Richtung Süd die Überflughöhe zunimmt. Durch diese Veränderungen sind die Isophonen der derzeitigen Belastung deutlich hereingewandert, sodaß die Lärmzonen nunmehr etwa jeweils durch einen Isophonenverlauf zwischen den für den Ist-Zustand ermittelten Verlauf der 5 Dezibel Isophonen gegeben ist. Ein Teil der Minderung ist sicher durch die Zunahme der Flugfrequenz ausgeglichen worden. Ähnliches gilt für die maximalen Schallpegel, wobei jedoch noch immer
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besiedelte Bereiche von der 100 Dezibel Isophone erreicht werden.


2.4.1.3 Prognose 2000 - korrigierte Variante


In der Prognose 2000 wandert die Isophone für die Zone B (über 65 Dezibel LA,eq) so nach innen, daß sie nunmehr seitlich annähernd an die 60 Dezibel Isophone der Ist-Si�tuation anschließt. Im Norden und Süden geht sie auf etwa 2/5 der Entfernung zwischen 65 und 60 Dezibel Isophone zurück. Durch die geänderten Abflugwege wandert der nörd�liche Ausläufer etwas in Richtung Nordost.


Die 65 Dezibel Isophone liegt dann seitlich wiederum bei der 70 Dezibel Isophone des Ist-Zustandes, schließt jedoch im Norden noch bedeutende Siedlungsgebiete von Taxham mit ein.


Bezüglich der Wirkungen auf die Gesundheit des Menschen gilt das bereits oben Gesagte für die Zone B. Während jedoch bei den maximalen Schallpegeln durch die ausschließliche Ver�wendung von Kapitel 3 - Flugzeugen eine merkliche Entlastung eintritt und nunmehr besiedeltes Gebiet praktisch nur noch von der 95 Dezibel Isophone in Glanhofen und einige Objekte an der Kendlerstraße und in der Kendlersiedlung erreicht werden, wird nunmehr die Lärmstörung durch die wesentlich gestiegene Häufigkeit der Einzelschallereignisse erhöht. Die Pausen zwischen den Einzelereignissen sind nunmehr nur noch halb so lang wie 1987 unter der Annahme, daß an einem Wochenendtag, wie dies im Durchschnitt für die Jets für 1990 errechnet wurde, 28 Starts und 28 Landungen stattfinden, findet alle 17 Minuten eine Flugbewegung statt. Tatsächlich lag der Wochenendtag-Durchschnittswert für den Feber 1990 zwischen 50 und 60 Starts, d.h. 120 Flugbewegungen und bedeutet, daß alle 8 Minuten eine Flugbewegung stattfindet. An Extremtagen sind jedoch auch bereits 1990 mehr als 70 Flugzeuge gestartet und gelandet. Dies würde dann bedeuten, daß etwa alle 7 Minuten eine Flugbewegung stattfindet. Ange�sichts der Prognosen, daß die technische Ausstattung des Salzburger Flughafens bereits 1972 und seither





- 63 -


offensichtlich immer wieder an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt war, kann die Frage nicht beantwortet werden, wo tatsächlich die technische Obergrenze der Flugbewegungen pro Tag liegt.


Fest steht, daß mit dieser prognostizierten Lärmbelastung nicht nur in der Zone B sondern auch in der Zone C Ver�hältnisse herrschen, wie sie uns von mittelstark frequen�tierten Straßen hinlänglich bekannt sind. Frau Prof.Lang hat die Ausdehnung dieser Lärmzonen berechnet und ist zu dem Schluß gekommen, daß rund 15 km2 in die Zone D (größer als 55 Dezibel), 7 km2 in die Zone C (größer als 60 Dezibel), 4 km2 in die Zone B (größer als 65 Dezibel) und 0,5 km2 in die Zone A (größer als 75 Dezibel) fallen.


Ähnliche Werte ergeben sich auch für die Prognose mit ver�längerter Bezugszeit auf 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr, während für die Wochenendflüge und die durch die 100%ige Steigerung gegenüber dem Werktagsverkehr vorgesehene Korrektur von 5 Dezibel als Zuschlag diese Flächen jeweils um 1/3 größer sind. Die Prognose 2000 mit Berücksichtigung der erhöhten Wochenendflugfrequenz und einem Zuschlag von 5 Dezibel würde bedeuten, daß annähernd 40 % der Fläche der Stadtgemeinde Salzburg zwischen Staats- und Gemeindegrenze im Westen und Süden sowie Salzach und Nonntaler Hauptstraße sowie Berchte�sgadenerstraße bis zur Stadtgrenze im Osten allein auf Grund der Schallimmissionen des Salzburg-Airport nach den ein�schlägigen Regelwerken der Raumordnung und Raumplanung, der technischen und der medizinischen Bewertung von Schallimmis�sionen widmungswidrig verwendet würde. Um eine wissenschaft�lich nachweisbare, für die Gesundheit relevante Schallimmis�sion auf ein verträgliches Maß zu senken, müßte auch in diesem Fall zumindest ein Schallschutz innerhalb der 65 Dezibel Isophone stattfinden. Dies würde bedeuten, daß der Bereich dann ziemlich genau jener Fläche entspräche, die im Ist-Zustand von der 65 Dezibel-Isophone umschlossen wird. Es ist klar, daß damit der Schallschutz im Freien nicht zu erreichen ist.
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Diese Schallschutzmaßnahmen würden jedoch auch bedeuten, daß die auf Grund der strengeren Bewertung der Nachtschallpegel mit der 65 Dezibel Isophone verlaufende 55 Dezibel Isophone mitberücksichtigt würde. Daß hier noch immer ein Abstand von 10 Dezibel entsprechend der doppelten Lautheit zum Widmungs�maß von 45 Dezibel besteht, zeigt, wie dominant der Flugver�kehr am Salzburg-Airport in den frühen Nachtstunden ist.


Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß im zivilen Flugbereich zwar durch die technische Entwicklung und die Änderung der gesetzlichen Bestimmungen eine Entlastung bei den maximalen Schallpegeln bereits seit 1990 eingetreten ist und nach 1993 noch stärker eintreten wird. Beim energieäqui�valenten Dauerschallpegel tritt vorübergehend ebenso eine Entlastung und zwar bis zu etwa 5 dB(A) ein. Aufgrund der gleichbleibend geringen Zahl der Flugbewegungen wird die Schallbelastung bis zum Jahr 2000 wieder deutlich zunehmen und ergibt dann ein ebenso ungünstiges Bild wie derzeit, weil durch eine noch extremere Auslastung der Wochenenden, eine Auffüllung der verkehrsschwachen Zeiten während der Woche und eine generelle Steigerung der Zahl der Bewegungen auf etwa das Doppelte des Ausgangswertes 1988 ein deutlich ungünstigeres Belastungsprofil der Flughafenanrainer ent�steht. Die Frage nach der Zumutbarkeit derart hoher Schall�belastung in der Umgebung des Salzburg-Airport weit über die Bestimmungen einschlägiger Regelwerke hinaus kann nur ein Gremium von Experten verschiedenster Fachrichtungen beant�worten. Aus ärztlicher Sicht ergibt sich eine erkennbare und drastische Minderung der Lebens- und Erholungsqualität, eine Einschränkung der optimalen Entwicklung von Kindern und auf Grund der Störfaktoren für das Wohlbefinden der Bevölkerung im Umfeld des Salzburg-Airport. Im Besonderen trifft diese Störung die lärmempfindlichen Einrichtungen wie Kindergär�ten, Schulen, Kirchen, Altenheime und Naherholungsgebiete wie die Saalachauen und die Kurzone Leopoldskron. Die jüngsten Forschungsergebnisse bezüglich der Dosiswirkungsbe�ziehungen zwischen einer Dauerschallbelastung und Verände�rungen mit Krankheitswert am Menschen erlauben den Schluß, daß ab 65 Dezibel ein erhöhtes Risiko einer mittel- bis
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langfristigen Gesundheitsgefährdung besteht, sodaß dieser Wert zum Maßstab der Lärmschutzmaßnahmen gegen den Dauerlärm genommen werden soll.


Mit den in der ÖAL-Richtlinie Nr. 24 vorgesehenen schall�dämmenden Maßnahmen und dem vorgesehenen Mindestdämmaß der Fenster könnte im äußeren Bereich auch der Spitzenschallpe�gel soweit reduziert werden, daß eine Weckwirkung in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr eher unwahrscheinlich wird. Das Problem, das sich hinsichtlich der Weckwirkung außerhalb dieser 65 Dezibel Isophone ergibt, erscheint je�doch ungelöst und kann nur durch ein generelles Verbot der Starts von Jets nach 21.00 Uhr erreicht werden. Im übrigen wird darauf hingewiesen, daß das Überfliegen besiedelter Ge�biete auch in Wien-Schwechat nach 21.00 Uhr weitgehend ver�mieden wird. Eine Aussage über die Lärmwirkung des Einsatzes der Turboprop Tagesrandverbindungen kann auf Grund der vor�liegenden Unterlagen nicht erfolgen, da die Spitzenisophonen nicht gerechnet wurden. Eine Ergänzung erscheint jedoch innerhalb kurzer Zeit möglich.


3.4.2 militärischer Flugbetrieb


3.4.2.1 Wie die Beschreibung der Variante 2 a der Ausbrei�tungsrechnungen zeigt, tritt durch den bestehenden militäri�schen Flugbetrieb eine Erweiterung der Fluglärmzonen nach Süden ein. Die 65 Dezibel Isophone inkludiert in diesem Fall etwa die halbe Kendlersiedlung, die Siedlung auf den Berger-Sandhof gründen und an der mittleren Kendlerstraße Glanhofen und einen kleinen Teil von Taxham südlich der Sie�zenheimerstraße. Die bedeutsamste Ausdehnung findet sich jedoch im Süden, wo nun die 65 Dezibel Isophone auf einer Länge von ca. 1,5 km über die Moosstraße hinausreicht und damit den Bereich zwischen der Kirche und Mittermoos zu einer Lärmzone B mit dem Erfordernis zusätzlichen Schall�schutzes macht. Diese Aussage gilt sowohl für den Fall von zwei übungswochen des Drakens allein als auch für einen gleichzeitigen bzw. parallelen militärischen Flugbetrieb und Flugbewegungen der Draken.
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3.4.2.2 Die korrigierte Prognose 2000 und der zusätzliche  Einsatz des Draken bringen erwartungsgemäß ähnliche Ergeb�nisse der Ausdehnung im Süden des Salzburg-Airport. Insge�samt nimmt die von den Fluglärmzonen betroffene Fläche gegenüber der Prognose nur für den zivilen Bereich um etwa 50 % zu, sodaß etwa die Zone über 65 Dezibel (entsprechend der Fluglärmzone B) ca. 5 statt 3 km2 beträgt. Die Lärm�schutzmaßnahmen der 65 Dezibel Isophone müßten daher auch hier getroffen werden.


Die Sondervariante Prognose 2000 des zivilen, des rnilitäri�schen Flugverkehrs am Wochenende und eines Wochenendzu�schlages wurde zwar gerechnet, erscheint jedoch nicht re�alistisch, da von Seiten des Bundesministeriums für Landes�verteidigung zugesagt wurde, daß Übungsflüge werktags statt�finden können.


3.4.2.3 Die wesentlichste Änderung durch den militärischen  Flugbetrieb ist jedoch eine erhebliche Anhebung der Schall�spitzenpegel. 


Auf Grund der Steigprofile, wie sie vergleichbar auch am Flughafen Thalerhof in Graz gerechnet wurden und der vor�liegenden Ausbreitungsrechnungen über die 95, 100 und 105 Dezibel Isophone wird ersichtlich, daß bei einern Start des Saab 35 DE noch Teile des besiedelten Gebietes von der 115 Dezibel Isophone erreicht werden. Es wurde im Gutachtensteil "Wirkungen des Lärms auf den Menschen" beschrieben, daß als wesentlichstes Ergebnis der deutschen Tieffluglärmstudie die 115 Dezibel als Spitzenschallpegel und zwar als Wert für eine einmalige Schallimmission als nachgewiesene Grenze der gesundheitlichen Gefährdung ausgewiesen wurden. Irn Bundesge�sundheitsblatt vom Oktober 1991 heißt es zu dieser Wertung:


"Im Einzelfall ist mit Schäden nur dann zu rechnen, wenn bei Aufenthalt im Freien ein direkter und extrem tiefer Überflug mit sehr hoher Geschwindigkeit erlebt wird, so daß auch Schutzraktionen, wie das Zuhalten der Ohren, nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen können. Der durch das
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Einzelereignis gesetzte Schaden wird sich aber nur zum Teil sofort als Hörverlust oder persistierender Tinnitus äußern. Häufiger wird der irreversible Schaden einer Einzelexpositi�tion so klein sein, daß erst nach Summation mehrerer solcher irreversibler Defekte die Schwelle zum funktionell als Hör�schwellenanhebung in Erscheinung tretende Innenohrdefekt überschritten wird.


Eine geringe Hörschwellenanhebung entspricht bereits einem morphologisch faßbaren Schaden. Das bedeutet zugleich, daß bei Vorliegen eines nur geringen Hörverlustes die maximale Leistungsfähigkeit des Innenohres, insbesondere die Analyse�dynamik (z.B. für die Sprachanalyse) beeinträchtigt ist. Eine solche Vorschädigung ist einer vorzeitigen Alterung des Gehörsinns gleichzusetzen. Weitere akustische Überlastungen (Diskobesuch, Preßlufthämmer u..) treffen auf ein schon vorgeschädigtes Innenohr, so daß der dann resultierende Gesamtschaden größer ist als ohne eine solche tieffluglärm�bedingte Vorschädigung.


Empfohlene Richtwerte zur Vermeidung akuter Gesundheits�beeinträchtigungen


Aus den Ergebnissen der Untersuchungen wurden Richtwerte zur Vermeidung akuter Gesundheitsbeeinträchtigungen abgeleitet. Diese akustischen Richtwerte (Maximalpegel < 115 dB(A), Pegelanstiegsgeschwindigkeit < 60 dB/s) wurden in erster Linie auf der Grundlage auraler Tieffluglärmwirkungen ermittelt. Bei Beachtung der zur Vermeidung auraler Folge�wirkungen vorgeschlagenen Richtwerte werden aber gleich�zeitig starke vegetative Irritationen vermieden, die der Herausbildung von psychosomatischen Störungen und Herz�Kreislauf-Erkrankungen Vorschub leisten könnten.


Die Richtwerte für beide Parameter, den Maximalpegel und die  Pegelanstiegsgeschwindigkeit sind unabhängig voneinander zu  betrachten, um starke akute Reaktionen auf Tieffluglärm möglichst ausschließen zu können." 
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Die theoretisch denkbare Variante, daß alle innerhalb der 115 Spitzenpegel Dezibel Isophone liegenden Objekte abgelöst werden oder, daß dieses Gebiet während der militärischen Übungsflüge als Sperrgebiet erklärt wird, löst dann noch immer nicht das Problem, daß auch bereits ab 105 Dezibel bei mehreren Starts am Tag eine akute Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.


Im Vergleich des militärischen Flug- bzw. Übungsbetriebes mit dem zivilen Flugbetrieb wird deutlich, daß durch den Rückgang der Schallemissionen im zivilen Bereich, der tech�nische Ursachen hat, die Zusatzbelastung durch den mili�tärischen Übungsbetrieb besonders drastisch ausfällt. Die gravierende und wohl bedeutsamste Veränderung ist jedoch bei den Schallpegelspitzen gegeben. Während nämlich durch die Umstellung auf die Kapitel 3 - Flugzeuge im zivilen Bereich die 95 Dezibel Isophone laut Prognose 2000 kaum noch über das Flughafenareal hinausreicht, liegt die 95 Dezibel Isophone mit ihrer Spitze am Almkanal zwischen Pflegerbrücke und Birkensiedlung und erreicht seitlich die Höglwörthsied�lung, das Ludwigsbad, Taxham bis zum Zeppelinplatz, die westliche Grenze der Kendlersiedlung und die Glansiedlung. Die absoluten Spitzen liegen jedoch erwiesenermaßen im be�siedelten Bereich noch bei über 115 Dezibel.


Aus diesen Schlußfolgerungen kann abgeleitet werden, daß der zivile Flugverkehr auf Grund der aktuellen relativ günstigen Entwicklung noch einer überschaubaren Kontrolle unterworfen werden kann, wenn die getroffenen Maßnahmen über das bishe�rige Maß hinausgehen. Ein entsprechender Vorschlagskatalog findet sich in der Folge.


Der militärische Flugbetrieb ist unter den derzeitigen Be�dingungen und beim Einsatz des Luftraumüberwachungsflugzeuges Saab 35 OE (Draken) wegen der wahrscheinlichen akuten Gesundheitsgefährdung durch die Spitzenschallpegel aus hu�manhygienischer Sicht abzulehnen.
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Die Geschäftsführung des Salzburg-Airport soll eingela�den werden, die bisher getroffenen Lärmschutzmaßnahmen in einem technischen Bericht zusammenfassend darzustel�len.


Die Betriebszeiten sollen in der Weise eingeschränkt werden, daß Starts von Jets nicht mehr vor 7.00 Uhr und nicht mehr nach 20.00 Uhr, Landungen von Jets nicht mehr nach 21.00 Uhr stattfinden.


Die Schallimmissionen der Turboprop und Prop-Flugzeuge sollen durch aktuelle Messungen erhoben, in Ausbrei�tungsrechnungen berechnet und danach nötigenfalls bei den Tagesrandverbindungen vermindert werden.


Mittelfristig sollen sich die passiven Schallschutz�maßnahmen des Salzburg-Airport an der 65 Dezibel Isophone für den Ist-Zustand-zivil 1987/1988 orientie�ren. Mittelfristig heißt dies, daß diese Maßnahmen jedenfalls bis zum Jahr 2000 abgeschlossen sein sollen.


Das Auffüllen mit Flugbewegungen während der Tage Montag bis Freitag soll nur als nachgewiesener Ersatz für Wochenendflüge möglich sein.


Der Ausbau des Linienverkehrs soll bei äquivalenter Minderung des Charterflugverkehrs erfolgen.


Der Zubringerverkehr zu anderen Flughäfen soll während der Tagesrandstunden grundsätzlich nur mit Prop- und Turbopropmaschinen erfolgen.


Kleinjets sollen generell am Standort Salzburg-Airport nicht neu genehmigt werden.


Sightseeing Tours, Werbeflüge und Schulflüge für Sportflugzeuge sollen generell nicht über dem Stadt�gebiet von Salzburg stattfinden.


Einmal jährlich soll ein Situationsbericht über die Entwicklung des Flugverkehrs, Maßnahmenpakete und durchgeführte Schallschutzmaßnahmen durch die Ge�schäftsführung des Salzburg-Airport der Salzburger Landesregierung vorgelegt werden.
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Eine tatsächliche Obergrenze der Belastung durch den Flug�


verkehr am Salzburg-Airport wurde bisher weder definiert noch verbindlich festgesetzt. Bei gleichbleibender Entwick�lung (auch unter Berücksichtigung des Einbruchs infolge des Golfkrieges) muß damit gerechnet werden, daß die lärmbeding�te Umweltsituation im Umfeld des Salzburg-Airport in etwa 10 plus/minus zwei Jahren eine weitere Verschärfung gegenüber dem ermittelten Ist-Zustand 1987/1988 erfährt.
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